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Xenophon erzählt, dass die Athener naoh der Sohlaoht von
Leuktra und naohdem König Arohidamos das aufgebotene Heer
des peloponnesischen Bundes wieder zurückgeführt hatte, einen
Congress der gl'ieohisohen Sta.aten, welohe die Aufreobterhaltung
und Durohführung des Antalkidas-Friedens wünsohten, einberiefen
und dass sioh die Theilnehmer desselben in der Besohwörung
folgender Formel einigten (Hellen. VI 5, 2): 'E/l/lEVW Tat<; ef1rov­
bat<;, u<;; ßaO'lAEu<;; KaTE1TE/-lljJE, KaI T01<;; ljJlllJlLO'/lu<rt TOt<; 'A811­
VaLllJV KaI TWV O'u/l/laXllJv. ~av be Tl<; O'TpaT€.ut;J ~1Ti Tlva1TOALV
TWV O/loO'aO'wv TovbE TOV ÖPKOV, ß01l9~O'llJ 1TavTI 0'gevEl. Einen
integrirenden Bestandtheil der Uebereinkunft bildete die neuerliolle
Deolaration del' Autonomie im Shme des Konigsfriedens (01 l)'

'AellVatOl KaI 01 dAAOl ljJTJlJllO'a/lE~Ot, W<;;1TEP ßllO"lA€.U<,; lTpaljJEv,
aötovo/Aou<,; dVIll Ö/loillJ<,; KaI /llKpa<,; KaI /lET6.Aa<;; 1TOAEl<;); die
Ergebnisse der Berathung wurden von den Ab~esandten mit Aus­
nahme der Eleer, welche ihr Anrecht auf Margana, Skillus und
Triphylien nioht aufgeben wollten, bereitwillig angenommen. Naoh
ihrer Ra.tifioation und Besohwörung duroh die Delegirten gingen
Eidhelfer in die einzelnen Staaten, welohe den Congress beschickt
hatten, und nahmen Von deren höchsten Behörden den Sohwnr
entgegen; von den Eleern abgesehen, leisteten sämmtliche Städte
den Eid.

Die Bedeutung dieser allein von Xenophon überlieferten
politisohen Aotion, die unzweifelhaft in die zweite Hälfte des
Jahres 371 fällt 1, ist von den Forsohern, die sich mit der Ge-

1 Dies geht ganz klar aus Xenophons Worten zu Anfang des c. I)

hervor, wie E. v.ßtern, Geschichte der spartanischen und thebaniaehen
Hegemonie vom Königsfrieden bis zur Sohlacht bei Mantinea (Dorpat
1884) S. 149 mit Recht bemerkt;~einen ähnliohen Ansat,z vertreten Grote,

Rbeln. Mus. f. PhUol. N. t'. XLIX. 21
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schichte jener Zeit besohäftigten, wiederholt erörtert worden,
ohne dass mau zu einem befriedigenden Einverständniss über sie
gekommen wäre. Nur in einem Punkte begegnen sioh die An­
schauungen, dass vorzugsweise die pelopollnesisoheIi Staaten,
welche bisher unter der Hegemonie der Spartaner gestanden
hatten, allf der Tagsatzung zu Athen vertreten waren j dagegen
sind der Inhalt und die Tragweite der dort besohworenen Be­
schlüsse in stark abweichender Weise aufgefasst worden. Sievers
meint 1, dass damals nicht nur die spartanische Symmachie auf­
gelöst, sondern zugleich eine neue unter Athens Vorstand gebil­
det wurde und Grote 2 spricht in ähnliche!' Wei~e von einem
gemeinschaftlichen Bund oder einer Liga ll. Nach Curtius 4 wur­
den die Bedingungen des Friedens von 371 aufs neue beschworen
und Athen bekam dadurch das Recht von dessen Ueberwachung
iu .seine Haud, eine Ansohanullg, welche auch Arnold Schäfer
vertritt Ö, der den Athenern die Absicht beimisst <zwischen zwei
streiteuden Seiten ein befriedetes Gebiet zu bilden', also eine
Liga der Neutralen im Auge zu haben scheint. Ernst v. Stern 6

und Holm 7 endlich sehen als Resulta.t des Congresses die Er­
neuel'llng des Antalkidas-Friedens an. Doch musEi ma.n sagen,
dass die sämmtlichen hier angeführten Gelehrten den Worten
Xenopholls nicht genauere Aufmerksamkeit geschenkt und sieh

Griech. Gesch. (Uebersetzung von Meissner) V 468, W. Nitsche, Uel)er
die Abfassung VOll Xenophons Hellenika S. 48, Pomtow, Ath. Mittheil.
XIV 192 nnd wohl ,uch Köhler, Ath. Mitth. I 26. In das Jahr 870
setzen die Convention Busolt, Zweiter athen. Bund 791, E. Curtius,
Griech. Gesch. Ills 317, Schäfer, Demosthenes 21 80. III 433, Emil Lenz,
Da.s Synedrion der Bundesgenossen im zweiten athenischen Bunde (Kö­
nigsberger Dissert. 1880) S. 5l.

t Geschichte Griechenlands vom Ende des peloponnesischen Krie­
ges bis zur Schlacht von Mantinea S. 252. Derselben Anschauung ist
Pöhlmann in Iw. Müllers Handbuch der klass. AlterLhumswissen­
schaft 3, 425.

II V 468.
11 AehnUch Köhler, Ath. Mittheil. 1, 26. Beloch (Attische Poli­

tik S. 149) streift die Sache nur (die Peloponnesier hätten das Aner­
bieten gemacht, sich dem attischen Bunde anzusohliessell) und spricht
S. 150 von der Neutralität Athens.

4 a. a. O.
6 Demosthenes 2 1, 80.
G a. a. O. 8.149.
7 Grieeh. Gesell. 3, 117.
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mit dem allgemeinen Eindruck, den seine Erzählung hervomef,
begnügt haben. Der Erste, welcher diesen historischen Vorgang
eingehender untersucl1te und ihm eine ausführliche Bel1andlung
zu Thei] werden liess, war Busolt 1; er ist es auch, der auf die
Wichtigkeit der Glausel t~~eVID TOt<;; tVll<Piawx(ll TOt<;;'AeTJvaiwv
Kat TWV O'ull~axwv hinwies. Allein er wusste mit ihr niohts
Reol1tes anzufangen und seine Untersuchung, was unter diesen
Psephismen zu verstehen sei, hinterlässt einen unbefriedigenden
Eindruck. Er stellt die Alternative auf, dass mit dem Ausdruck
sowohl Beschlüsse der Convention, als Beschlüsse des attischen
ßeebllndes bezeichnet sein könnten und entscheidet sich schliesslioh
für das Letztere, wobei er ver!lluthet, dass es früher von dem
attischen Bunde gefasste Beschlüsse waren, deren Inhalt sich
wahrs.cheinlich auf die Autonomie bezog und welche die Mit­
glieder der Coalition ebenfalls annahmen 2. So ergibt sioh ihm der
Schluss, dass die zu Athen versammelten Staaten nicht zu einem
Bunde zusammentraten, sondern eine< Eidgenossensohaft' gebildet
hätten, deren Zweck die Durohführung des antalkidiscben Frie­
dens war und der sich trotz anfängliohen Widerstrebens auch
die Spartaner nicht entziehen konnten; er leugnet, dass die Theil­
nehmer durch die Beschwörung der mitgetheilten Formel zn
Bundesgenossen Athens geworden seien. Allein die Grundlage,
auf welohe Busolt seine Beweisführung aufbaut, ist durchaus
verfehltBj er geht davon aus, dass der zu Athen vereinbarte
Vertrag nicht bloss an der citirten Stelle, sondern auch später
(Hellen. VI 0, 37) OpKOt genannt werde und stellt diesen Ter­
minus (oder O''ltovbai) in Gegensatz zu O'u~llo:xia, was die einzig
l'ichtige Bezeichnung für einen Bund sei 4. Aber abgesehen da­
von, dass (wir werden darüber später sprechen) die Erwähnung
in § 37 sich nioht auf unseren Vertrag bezieht und Letzterer in
§ 2 nioht ÖpKot, sondern ÖPKO~ heisst (der Weohsel des Numerus
ist nicht bedeutungslos), so ist auoh, wie bereits von anderer
Seite hervorgehoben wurde ö, die von Busolt aufgebrachte Unter-

1 a. a. O. S. 699. 791ff. 795. 796. 797.
2 S. 699. 793.
B Die an die Kritik von Busolt sich !tnscbliessende Behandlung

der Frage durch Hahn, Jahrb. f. kl. Philol. 118, 467 ist verwirrt.
4 Busolt stimmt mit einer gewissen Reserve bei Hartei, Demostb.

Studien 2, 45.
5 P. Gra.etzel in den Di88e1'tatione.~ pl!ilol. Halens. VII 19.
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soheidung Zwi!lOheu 5pKOl und crullllaxia eine künstliche und es
nicbt im mindesten angezeigt, den besonders im Gebrauche der
Schriftsteller stets schwankenden Ausdrücken eine specielle Be­
deutung unterzuschieben: ÖPKOI (ÖpKO<;), allein und in Verbindung
mit cruv9flKal, kann für <Frieden' verwendet werden (vgl. unten),
aber Beispiele, sowohl in Urkunden 1 als bei Schriftstellern 2 leh­
ren, dass es auch als Bezeichnung für ein Bundesverhältniss
auftritt.

Ist somit der Ansicht Busolts Uber die Convention von 371
die wiehtigste Stütze entzogen, so erwächst uns die Aufgabe, an
ihre Stelle eine andere und besser begründete Combination zu
setzen. Man wird dabei am Richtigsten ebenfalls von der Claus~l
EIl!J.EVW TOl<; \jJt'J<p{cr!J.MI TOl<; )A9T)vaiwv Kal TWV cru!J.!J.uxwv aus­
gehen; Busolt hat mit richtigem Takte gefüblt, dass sie der
Angelpunkt für das Verlltändniss des Ganzen ist. Vielleicht ge­
lingt es eher, in ihre Bedeutung einzudringen, wenn sie aus der
Isolirung, in der sie überliefert ist, herausgehoben und gezeigt
werden kann, dass wir es hier einfach mit einer ständigen, auch
sonst vorkommemlen Formel zu thun haben. Sie deckt sich,
wenn auch nicht ganz im Wortlaut, so doch völlig dem Sinne
nach mit einer Verpfliohtung, welche die Korkyrii,er in dem we­
nige Jahre vorher (375) mit den Athenarn abgeschlossenen Ver­
trag über ihren Eintritt in den Seebund auf sicb nehmen (ClA.
Il 49\ jetzt vollständig herausgegeben von Foucart im BUlt. de
corresp. hell. XIII 354ff.). In dem Eide, .welohen die Korkyräer
den Athanern leisten~ heisst es nach den allgemeineu Bestim­
mungen über die Zuzugspfl.icht Z. 31 ff.: Kal TfEp\ TfOhEIl[O}u K[al
eip]~[Vll<; Tfpatw KaMT]l Kra] 'A[e]t'Jvaio[IJ<; K[all [TWI] Tf[;.n9EI
TWV crU!J.f.UXX]wv [bO]Kf)I' K[al Tii]H[a] TfOt[~crw iWTll Ta. b6T~
!J.a]Ta Ta. 'AeT)va[i]wv Ka[l TW]V [crull!J.UXWV]; die Ergänzun­
gen der stark verstümmelten Zeilen sind durch die ähnliche Fassung

1 Z. B. CU. IV 22b, danu in dem Bündniss zwischen Athen und
Chalkis CU. II 17b, Z. 17. 18, ferner Dittenberger SyU. n. 79. wo es
für zwei verschiedene Verträge gebraucht wird 17. 27/8. 36. 40.
6Ofl. 63. 69. 77).

2 So Xenophon selbst Hellen. V 4, 54 (I'nrocrTpa<pEvT€.<; 01 TWV
'OAuvelwv hr1t'Et<;, ijollTap KlXTa TOU<; 6PKOU<; (1UV€.O"TPUT€.UOVTO [cf. V
3, 26]); dann. Aesoh. Otesiph. § 66 (das von Philokrates beantragte
Bündniss Athens mit Philipp). Vgl. dazu auch Aristoteles. 'Aellv. 1t'OA.
c. 23, 5,
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Z. 14ff. uni! die analoge Bestimmung' in dem Eide der Athener
Z. 22ff. gesichert. Es ist unmittelbar klar, dass die ~ier ge­
nannten bOl/-ulTa Ta >A9TJVll[WV Klli TWV O'UIll-UIXWV 1 identisch
sind mit den tVTJ<P[O'llllTa Ta •A8TJVll[WV Klli TWV O'ulll-uixwv bei
Xenophon 2; es ist die urkundlioh getreuere Bezeichnung, welche
der Schriftsteller wahrscheinlioh duroh den ihm geläufigeren Aus­
dmok ersetzte. Nun haben wir es da natürlioh nioht mit einer
Verpfliohtung zu thun, welohe für die Korkyräer allein galt, son­
dern mit einem allgemeinen Grundsat~, der für alle Theilnehnuir
an dem attisohen ,Seebunde gleich verbindlioh war: die Mitglieder
desselben haben den Beschlüssen, welohe die Athener und das
Synedrion fassten, Folge zu leisten. Wenn daher die griechi­
schen Staaten, welche den Congres8 in Athen beschickten, ganz
den gleichen Grundsatz in den von ihnen zn beschwörenden Ver­
trag aufnahmen, so gibt dies die Folgerung an die Hand, dass
sie damit beabsiohtigten, sich zu einem' Bunde unter der Führung
Athens zu vereinigen. Aber niobt zu einem weiteren Bunde, in
dem die bisherigen athenisohen 8ymmaohen eine besondere Gruppe
bildeten; es ist undenkbar, dass die neuen Tbeilnehmer sioh ver­
pfliohtet hätten, den Verordnungen der Athener und des Syne­
drion des Seebundes unbedingte Folge zu leisten, also einer Kör*
perschaft, in der sie gar nioht vertreten gewe,sen wären - wie
konnte sioh dies mit dem Princip der Autonomie vertragen, wel­
ohes als weiterer Punkt in den damaligen Besohlüssen betont
wird? Auoh da gibt die Formulirung des Vertrages mit Kor­
kyra die riohtige Deutung an die Hand; wenn in dem oben wieder­
gegebenen Passus O'uIlllllXOl die Bedeutung vou Bundesgenossen
hat, unter welchen diejenigen, welohe den Vertrag besohwören
(in diesem Fall die Korkyräer), selbst mit inbegriffen sind, so
muss dies auoh bei der Wiederholung derselben J;'ormel in der
Convention von 371 der Fall sein d. h. sämmtliche Theilnehmer
an der letzteren sind unter einander gleichberechtigte Bundes­
genossen Athens und haben Vertreter in das Synedrion zu senden.
Man hat also, waa Busolt leugnete 3, die 1TOA€lC;; III oIl60'lX<1c:U TOV

ÖPKOV bei Xenopbon gleich zu setzen den O'Ul1lllXXOl. Und 80

sind wir, glaube ioh, endlioh zu der riohtigen Auffassung dessen

1 Ueber diese Benennung des Synedrion vg1. Lenz 1. 1. 6.
2 Eine ähnliche Auffassung der letzten Wendung vertritt Koehler,

Ath. MittheiL 1, 198 (Note 1).
3 a. a. O. 798. Ihm stimmt Lenz bei 1. 1. S. 62,
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gelangt, was 'Athen damals mit der Zusammenberufung eines
hellenischen Congresses beabsichtigte: es handelte sich ihm um
eine Erweiterung des Seebundes, um dessen Ausdehnung beson­
ders auf diejenigen Staaten, welohe bisher Sparta Gefolge geleistet
hatten und nun naoh der Niederlage von Leuktra und der all­
gemeinen Ersohütterung, welche sie hervorrief, schwankend werden
mussten. Dass Athen diesen Augenbliok erfasste, um die pelo­
ponnesische Symmachie zu sprengen, sagt Xenophon mit dürren
Worten 1, und da Alles dazu stimmt, haben wir nioht den ge­
ringsten Grund, ihm zu misstrauen. Mit diesem Gewinn hätte
Athen auoh Ersatz für das Ausscheiden der bedeutenden Macht
erhalten, welche Theben bisher repräsentirte. Man kann bis zu
einem gewissen Grade von einer Umbildung und Erneuerung des
bisherigen Bundes sprechen; jedoch ist hervorzuheben, dass die
Grundlagen, auf welohen die neue Symmaohie errichtet wurde,
ganz dieselben sind, wie diejenigen, auf denen sich die Bildung
der Föderation von 377 vollzogen hatte. In erster Linie steht
das Festhalten an dem Königsfrieden : 'E/l/lEVW TatC;; O'TIovbatC;;,
&C;; ßaO'lAEulj; KetT€TIE/lIjJE - bekanntlich ist auoh der Seebund mit
Beobachtung desselben entstanden und wenn dies in der Urkunde
aus dem Jahre des Nausinikos nicht so kräftig angedeutet ist
(CIA. II 17, Z. 17ff.), so finden wir dagegen in dem Bündniss
mit Chios, das den Ausgangspunkt fitr das spätere Bundesrecht
bildete, eine um so wortreichere Betheuerung, sich nicht von dessen
Bestimmungen zu entfernen (Dittenberger Syll. 59, Z. 4f. 12f.
tBf.). Allerdings wird als Zweck des Seebundes die Befreiung
von dem Uebergewicht der Lakedämonier bezeichnet (CIA. n 17,
Z. 9ff.); weun Athen diese Formel jetzt fallen liess, so war dies
nicht bloss ein Zeichen diplomatischer Klugheit, welche die eigent­
lichen Absichten seines Vorgehens den bisherigen Anhängern
Spartas zu verhüllen verstand, sondern auch eine Consequenz der
Aenderung, die in der politischen Lage seit der Leuktraschlacht
eingetreten war; durch letztere wurde Spartas Macht definitiv
gebrochen. Die Voranstellung des Königsfriedens entsprach da­
gegen der Rolle, welche dieser Vertrag in den verschiedenen
Phasen der griechischen Politik seit 386 und nicht zum minde-

1 O. 5, 1: Ev9uf.!1']9EVT€<; ol ' A911va'lol, ÖTt ol TT€AO'ITOVVJ1O"IOI ETt
OtOVTat xpijVaI clKOAOu9€'lv Kai OU'ITW blClKEOIVTO oll\aK€bal~16vlOl wO"'IT€P
TOU<; ,A91']va!ou<; bl(~9€O"av, f.!€Ta'ITEf.!'ITOVTal -ta<; 'IT6A€l<; KTA. Veber die
Tendenz auch Lenz 52.
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sten noch bei den der Leuktrascl;1lacht voraufgelumden Verhand­
lungen dea letzten Jahres in Sparta gespielt hattel; damit gewann
Athen einen ausgezeichneten Vorwand für seine politischen Absich­
ten. Der Seebund ha.tte beka.nntlioh die Form einer Epimacllie (OlA.
Ir 17, Z. 46 ff. und die gleiche Bestimmung in den verschiedenen
Separat-Verträgen); dem entspricht in nnseren Festsetzungen: lav
bE Tl<;; O'TpaTEulJ Erri Tlva rroAlv TWV 0J..IOO'aO'wv Tovbe TOV öp­
KOV, ß0119fjO'w rravTi agevEl. In der Urkunde von 377 wird den
Gliederndes Bundes EÄw9€p(a und aUTovolJ,ia zugesichert (CIA.
II 17, Z. 10. 20, vgl. ferner die Bündnisse mit Chios, Syll. 59,
Z. 15. 16 und mit Chalkis CIA. n 17b, Z. 21. 22); auf dem
Congress zu Athen wurde die Autonomie als panheUenischer
Grundsatz proclamirt (auTovoIlOU<;; Eival Olloiw<;; Kai 1l1Kpa<; Kat
IlETaAa<;; rrOA€l<;;). Endlich wies ioh bereits darauf hin, dass ein
wichtiges Princip des attisohen Bundesreohts, die allgemeine Ver~

bindliohkeit der Besohlüsse des Vororts und des Synedrion, in
unseren Vereinbarungen wiederkehrtj man wird nioht irren, wenn
man annimmt, dass die in der Urkunde für Korkyra damit eng
zusammengehörige und von ihr nicht zu trennende Bestimmung:
Kat rrEpi rrOA€1l0u' Kai E1P~VllC;; rrpaEw Ka90Tl iiv >AenvaiOl<;; Kat
TtV rrAfj9El TWV O'Ullllaxwv bOK~ ebenfalls in ihnen enthalten ge­
wesen sei. Die Organisation des neuen Bundes war also dieselbe
wie diejenige des Seebundes, dessen Stelle er von nun ab ein­
nehmen sollte: neben Athen als Vorort etand ein aus Vertretern
sämmtlicher BundesgeDQssen gebildetes Synedrion. Ja sogar die
äusseren Förmliohkeiten, unter welchen die Constituirung des
Bundes stattfand, kommen den bisher bei dem Eintritt in den
Seebund, besonders in dessen Anfängen üblichen nahe (ich ver­
weise dafür auf meine spätere Auseinandersetzung); nachdem die
in Athen anwesenden Abgesandten den Schwur auf die neue Ur~

kunde geleistet, wurde eine Commission in die einzelnen Bundes­
städte gesendet, welche die Behörden der letzteren zu verei­
digen hatte.

So dürfte es gelungen sein, die bei Xenophon vorliegenden
Nachrichten, die an sich nicht ausreichen um die damaligen Vor­
giilIge in ihrer eigentlichen Bedeutung zu wiirdigen, an der Hand
einer zeitgenössischen Urkunde in sohärfere Beleuchtung zu
rücken. Dass diese Ereignisso bei dem Gesohiohtsohreiber nicht
zu ihrem Reohte kommen, darf nicht verwundern; es ist ja be-

1 v. Stern a. a. O. 122ft'.
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kannt, wie er die ganze bundesgenössische Politik Athens und
sogar dia Bildung des zweiten Seebundes mit Schweigen über­
gangen hat. Wenigstens gestatten die durch ihn mitgetheilten
Fragmente der Vertrags-Urkunde den eben nntel'nommenen Ver­
such einer Restitution' des Ganzen. Dafür lässt uns sein Bericht
in einer anderen Frage fast völlig im Stich, in deljenigen nach
den Theilnehmern des Bundes; er spricht da, wie bemerkt, ganz
im Allgemeinen von den TI6AEl~ öO'eu ßOUAOlVTO Til~ ElP~Vll<;;

/..lETEXElV, ~v ßIXO'lAEU<;; KIXTETIEI,n\JEv. Nun ist aus der politischen
Lage nach der Leuktraschlacht ohne Weiteres klar, dass von
einem Beitritt der Thebaner nicht die Rede sein kanu 1 j zweifel­
haft aber erscheint es, ob nicht diejenigen Staaten, welohen wir
später als Bundesgenossen Thebens begegnen, der Einladung von
Athen Folge leisteten. Es waren dies (nach Xen. Hell. VI 5, 23
und Diodor XV 57): Phokis, Euboea, die beiden Lokris, Aeto­
lien, Akarnanien, Heraklea und Malis 2; von ihnen gehörten Pho­
kis und Heraklea bis zur Leuktraschlacht dem peloponnesisohen
Bunde an (Hellen. VI 4, 9), die Akaruanen und Euboeer konnten
sich als Symmachen Athens dem Rufe nicht entziehen. Eine Ent­
scheidung in dieser Sache ist desswegen ungemein sohwierig, weil
wir über den Zeitpunkt des Ansohlusses der genannten Land­
schaften an Theben nioht genau unterrichtet sind,' ob er bald
nach der Schlacht von Leuktra, also etwa zu der gleichen Zeit,'
da der Congress in Athen stattfand, anzusetzen ist 3 oder erst in
das folgende Jahr gehört 4. Jedesfalls ist die Verbindung der
mittelgriechischen Landsohaften mit Athen, wenn sie überhaupt
stattfand, von ungemein kurzer Dauer gewesen, Viel wichtiger
ist die durch Busolt angeregte Controverse über das Verhalten
der Spartaner gegenüber dem Congresse; er behauptet 5 nioht
geradezu, dass sie an dessen Berathungen sioh betheiligten, wohl
ab~l', dass sie sioh den Beschlüssen beugten und den von Athen

1 Athen wird sie auoh gar nioht zur Theilnahme aufgefordert
haben j man erinnere sioh an 'sein Verhalten unmittelbar naoh der Lenk­
traschlaoht (Hellen. VI 4, 19. 20).

2 v. Stern S. 153. Beziiglich der Akarnanen liegt. wie Ober­
hummer (Akarnanien 8.127) bemerkt, wahrsoheinlioh ein Irrthum Xeno­
phons und eine Verweohslung mit den Aenianen vor.

. a v. Stern 8. 152ff.
4 Wie Sievers a. a. O. 248 annimmt.
:; l. 1. S. 794. Ihm folgt Hahn, Jahrb. f. klo Phi1. 113, 467.
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vorgelegten Eid geleistet IÜitten 1. Allerdings das Sohweigen
XenoplJOns über Spartas Anscl1luss, welches Lenz und von Stern 2

gegen diese Ansicht ins Treffen führen, wiirde wenig bedeuten;
es ist eine beliebte Manier des Schriftstellers, über ihm unange­
nehme Thatsachen hinwegzuschlüpfen. Wohl aber spricht, nach­
dem (wir jetzt die Natur des Bundes genauer erkannt haben, jede
Wahrscheinlichkeit gegen Busolts Annahme j war es doch die
Tendenz der neuen Organisation, Spartas Bundesgenossen an sich
zu ziehen und Letzteres vollständig zu isoliren. Selbst wenn
Athen ganz im Widerspruch zu seinen politischen Zielen sich
dazu verstanden hätte, Sparta in die Zahl seiner Symmachen ein­
zureihen, so würde es damit nichts anderes erreicht haben, als
den Schutz des bisherigen Gegners gegen den zu gewärtigenden
Angriff von Seiten Thebens zu übernehmen. Und anderseits hätte
sic.h Sparta gewiss auch nach der Niederlage von Leuktra nicht
so weit herabgewürdigt, sich unter die Hegemonie Athens zu
stellen und in einer Linie mit seinen bisherigen Genossen oder
besser gesagt Unterthanen, den Beschlüssen eines Synedrion zu
gehorchen, in dem es selbst nicht mehr als eine eillzige Stimme
führte. Wie sehr Sparta trotz aller Schicksalsschläge noch spä­
ter, sogar nach dem Einfall des Epameinondas in LakoDien, sich
Athen gegenüber als gleichberechtigt fühlte, dies beweisen die
Verhandlungen über das Bündniss im Jahre 369 (Xen. Hellen.
VII ,1, 1 ff.), welches Erd TOt<; l<JOt<; Kat olJoiot<; abgeschlossen
wurde uml wo die hauptsächliche Differenz zwischen den beiden
Compaciscenten sich um die Hegemonie di:ehte (Tt€pi Tijt; f1'f€­
Iloviat; vuv fI O'KE\jJl<; § 2). Busolt und Hahn haben, um ihre
Auffassung zu stützen, zwei Stellen Xenophons herangezogen, die
angeblich fUr sie beweisen sollen, Hell. VI 5, 10 und 5, 36. 37 3•

Wenn aber, wie Busolt meint, Athen wirklich durch Spartas An­
schluss verpflichtet gewesen wäre, letzterem im Winter 370/69
gegen Thebens Angriff beizustehen 4-, wie kommt es, dass die
spartanische Hülfsgesandtschaft, um ihren Zweck durchzusetzen,
den Athenern gegentiber sich (nach Xen. Hell. . VI 5,.33-35)

1 Ebenso Breitenbach zur obigen Stelle.
I! Lenz S. 54, v. Stern S. 151. Gegen Bnsolt wendet sich noch

Schäfer, Demoath. I!. I 80.
B Gegen die Beweiskraft diesel' Stellen hat bereits Lenz S. 54f'f.

Einsprache erhoben; ihm schliesst sich v. Stern an (1. 1. 150).
4 Busolt 3o. a. O. 846.
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auf alles Mögliche beruft und die ältesten Erinnerun/:!,en an ein
gemeinsames Zusammenwirken beider Mächte wieder ausgl'äbt,
des stärksten Arguments aber, des vor Jahresfrist geschlossenen
Vertrages mit keinem Worte gedenkt? Die Stelle Hellen. VI
5, 10 sprioht davon, welche Beweggründe die Spartaner zum Ein­
gi'eifen in die blutigen Parteizwistigkeiten von Tegea bestimm­
ten: /l€Tn bE mOra TOle; AaKEbat/lOVl01e; ~MKEt ß011811TEOV dvcn
KaTn TOUe; ÖpKOUe; TOle; nßvEw<H TWV TE1EaTwv Kat EK'lTE'lTTW~

1(0<11' Kat oihw <1TpaTEUOUl.llV E'lTt TOUe; MavnvE:ae;, we; 'lTUpa.
TOUe; ÖpKOUe; <1uV O'lTAOle; EAlIAUeoTwv UUTWV €'lTt TOUe; T€l€ame;.
Mit diesen ÖpK01 kanu aber unmöglich, wie Hahn liIeiut a.O.),
der Vertrag von 371 gemeint sein; denn nach dessen Bestim­
mungen hätte Sparta nicht auf eigene Faust mit militärischer
Macht eingreifen dürfen, sondern nur nach Beschluss des Bundes,
Zudem war Tegea jedesfalls, wie die übrigen arkadischen Gemein­
wesen, damals noch eine bundesgenössische Stadt und dieses
eig-enmaobtige Vorgehen Spartas würde eine flagrante Verletzung
der Bundessatzungen dargestellt haben i wie ist also an eine Be­
l'Ufung auf die letzteren zu denken? Vielmehr sind unter den
OpK01 nur die Bestimmungen des vor der Leuktrasohlaoht verein­
barten Friedens zu verstehen; die Betheiligung Mantineas mit
bewaffneter Hand an den Vorgängen in Tegea involvirte eine
Verletzung der Autonomie und so konnte sich Sparta bei seiner
Parteinahme auf eHe Glausel stützen d bE TI<;; 'lTapa. Taiha 'lTot~

Oll1, TOV /lEV ßOUAO~t€VOV ßOIleElV Tate; &b1KOU/lEVat<;; 'lTOAE<11
(Hell. VI 3, 18). Der Frieden von 371 wird auch sonst ÖPKOl
genannt (so HelL VI 4, 1 /lETO: TOUe; ÖpKOU<;;, ibid. § 2 KaTO:
TOUli: OpKOUe;)1, während, wie früher hervorgehoben, Xenopbon
für den Bund den Singular ÖpKOe; verwendet. Mit der bespro·
chenen Stelle hängt aber die andere in Betracht kommende auf
das Engste zusammen, Hellen. VI 5, 36 (über die Stimmung in
Athen angesichts des HÜlfsgesnobs del' Spartaner): 0 bE 'lTAEi<1TOe;
~v MIOe;, We; KaTn TOUe; OpKOU<;; ß0116ELV bE01' ou rap dbtKI1­
<1aVTWV O'<pwv E1tt<1TpaTEUOl€V 01 'ApKabE<;; Kat 01 /lET' (lÖTWV

1 Auch der Königsfriedel1 wird mit ÖPKOl Kai l1UV9fjKal bezeich­
net, cf. Dittenberger, SyU. 59, Z. 5 ff. 13/4, vielleicht auoh CIA. II 52c =
SyU. Z. nach Dittenbergers Vermuthuug. Bei Aeschines Otesiph.
§ 70 (in dem Dogma del' Bundesgenossen) steht es ebenfalls für Frie­
den, während §. 6G das Büudniss des Philokrates darunter verstan­
den wird.
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Toie,; AaKEha11..l.0viOle,;, dAX&. ß0I1811i1dVTlUV Toie,; TET€anw:;, on 0\
Mo.VTlvEie,; Tro.pU TOUC:; ÖpKOUe:; brE<1TpUTE'lJ<1o.V aihoie:; KT€; denn
hier ist die ganze ArgumentaUon, mit weloher die Spartaner ihr
Eingreifen in die arkadischen Händel, die für sie so weittragende
Folgen haben sollten, reohtfertigten, fast wörtlioh wiederholt. und
den athenischen Ekklesiasten in den Mund gelegt 1. Die Dis­
cUBsion, nicbt über die Verpfliobtung der Athener, das wäre zu
viel gesagt, aber darüber, ob die Spartaner auf die verlangte
Hülfe irgend welohen Anspruoh haben, dreht sich um die von
Kleiteles formulirte TivEe:; 11<1o.V 0\ apEa.vTEt;;· dblKElV; das
Moment der IXblKia, welohes hier in die Betrachtung eingeführt
wird (vgL auch § 36 Schluss 0\ MEV lUP b lKaiwt;; TOUe:; Mav­
nvE!o.e,; lqJMav ßOl16ij<1a.t Toie:; '!Tepl TIpoEevov IX'!T06avoOmv um)
TWV TrEpl Tav LTa<111t1rov, 0\ M: dblKEtv, on o'!TAa E1ttlVElKo.v
TElEaTa.le,;), ist zwar, wie zugegeben werden muss, für den Be­
griff der Epimachie von Gewicht 2, aber doch nur in dem Sinne,
wenn es sich um die Erfüllung der Bundesverplliohtungen gegen­
tiber einer Stadt handelt, welcbe von anderer, ausserhalb des
Bundes stebender Seite angegriffen wird ('!T6Alt;; &.blKOUIJ€VrJ) B;
uDmöglich aber konnte es in derselben Weise und zum Zweok
einer HUlfsleistnng angerufen werden, wenn - um uns einmal
auf den Standpunkt der von uns bekämpften Anschauung zu
stellen zwei demselbeu Bunde (oder derselben Eidgenossen­
schaft) angehörige Städte in Zwist mit einander geriethen. In
dem in Hede stehenden Falle hätte das Hereinziehen dieses Ge­
sichtspunktel:l also nur dann eine Berechtigung gehabt, wenn
gerade das Gegentbeil dessen, was uns am Wahrscheinliohsten
ist, sich llerausgestellt hätte, wenn Tegea zu Beginn des Zwistes
nioht dem Bunde angehörte 4" dagegen Sparta eine bundesgenössi­
sche Stadt war. Wohl aber konnte Sparta, auob wenn es nicht
in einem Bundesverhältniss zu Athen stand, rur seine Bitte um
WaffenhiHfe dieselbe Bestimmung des Friedens von 371 anführen,

1 Vgl. dazu Lenz a. a. O. 55.
II Aristoteies Polit. S. 1280b, Z.25ff.
3 Vgl. deu Bund Athens mit Arkadien, Achaia, EHs und Phlius

SyU. 83, Z.32ff. ßOflgeiv , Aaflv(dour;; 't'JOU't'01r;; 1TllV't'l cr9[€VEl KaM €1TlXY"

y€AAoucrt, dd 't'olr;; d]blKOU/.lEVOU; K[(mi 1:0 buva't'ov.
4, Dass Tegea zur Zeit da die spartanische Gesandtschaft in Athen

erschien, SChOll aus dem Bunde ausgetreten war, ist fÜl' die Entschei­
dung del' obigen nicht wichtig, da es sich um den Beginn des
Zwistes handelt.
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die es schon früher, um sein Einschreiten in Tega zu rechtfer­
tigen, zum Vorwani!. genommen hatte: €l bE Tl<'; 1Tapa TauTa
1TOI01ll, TOV J!Ev ßouMIJ€vOV ß01l6€IV Tale;; &blKOUIl€Vmc;; 1TQ}.€111 ­
nur mit dem Unterschied, dass es .letzt aelbst die &bIKOUIl€Vll rroAu;;
war nnd dass es ihm gelingen musste, seine Unsohuld an dem Frie­
densbmoh nachzuweisen; freilich lag auch dann die Gewährung
einer UntersUitzung in dem freien Belieben Athens. So durfte
auch Kleiteles in der atheniacben Volksversammlung sagen: rrwc;;
ouv, lav Iln ß01l8QT€ OÜTW rr€pupavw<,; nJ!lV &blKOUIl€VOll;;, ou
m:xpa TOV<'; ÖpKOU<'; rrOl~I1€T€;" Kal T(XUTa wv aUTol Err€Ile>.:~811T€

ÖPKWV örrwe;; m'iI1lV OlJlv rr6.vT€C;; fIlJ€l<'; OIJ0l1lX11J€V; wo die bier
angezogenen ÖPKOl durchaus nicht der ÖpKOC;; genannte Bund,
sondern dieselben Eidschwüre sind 1, von denen in § 10 und 36
die Rede war, nämlich der Frieden; und auch mit der letzten
Wendung wird keine Unwahrheit begangen, denn in WIrklich­
keit waren es die Athener gewesen, welche den Frieden angeregt
und dessen Instrument den Spartanern und ihren Bundesgenossen
vorgelegt hatten (Hellen. VI 3). Ich hoffe damit Busolts An­
scbauung widerlegt und die von ihm dafdr ins Treffen geführten
Stellen in richtigerem Sinnegedentet zu haben. Im Gegentheil,
man wird die Ansicht aufstellen können, dass die Spartaner von
ihrem Standpunkt aus die Besohlüsse des Congresses von Athen
als niohtig und, soweit sie allgemein hellenische Angelegenheiten
betrafen, als für sie unverbindlich betraohtet und, aller folgenden
EreigI!isse ungeachtet, unerschütterlich an dem Rechtsboden des
Friedens von 371 festgehalten haben; das zeigt ihr Benehmen
gegen Mantinea bald nachdem die Convention stattgl.'funden hatte II

um] auoh für die spätere Zeit ist das Gleiohe anzunehmen 3. Zu­
zugeben ist, dass die Sachlage, wie sie von mir eben dargelegt
wurde, aus der Darstellung Xenophons nicht ohne Mühe zu er­
kennen ist und dass eine sichlH'e Entscheidung schwer wenn
wir uns nioht auf die neugewonnene Einsicht in die von Athen
versuohte Bundesbildung stützen könnten. Es geht hier nicht
an, Xenophon etwa durch die Behauptung zu entlasten, dass er
über die Dinge, wie sie sich in Athen zutrugen, weniger unter-

1 Lenz S. 56 ha.t diese Stelle missverstanden.
2 Hellen. VI 5, 1); O''t]lltT€U€IV Y€ JlEvTOI €n:' ltIhou~ ou l)uVltTOV

€MK€I €Tvm €n:' aUTOvoJl{q. Tfj~ Elpt1l1l']/j; Y€Y€Vl']Jl€Vl']<;;.
3 Köhler, Ath. Mittheil. 1, 15.
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richtet war 1 j ein Mangel an Wissen lässt sich nirgends aufdecken,
wohl aber ist ihm vOl'Zuwerfen, dass er, das Verhältniss zwischen
Athen und Sparta absichtlich in ein gewisses Dunkel gehüllt und
mit bewusster Zweideutigkeit behandelt hat. Es gelingt dem
heutigen Leser nicht leicht - und es wird auch dem zeitge­
nössischen Publicum nicht leicht gewesen sein, - über den Unter­
schied zwischen dem in Athen geschlossenen Bund und den ÖPKOI,
über die Berechtigung Spartas zu einem Vorgehen gegen Tegea
und über die Billigkeit seines an Athen gestellten Hülfsgesuches
sich klar zu werden. Wenigstens der Schein wird hervorgerufen,
als ob Sparta gar nicht anders hätte handeln können, dass seine
Einmengung in die Parteizwistigkeiten der Arkader eine ihm
durch Eidscllwüre auferlegte Nothwendigkeit war, der es sich
nicht ~ntziehen durfte; und ebenso ist das Eintreten Athens für
Sparta nicht als eine Handlung des freien, Willens hingestellt,
es ist seine Pflicht und Schuldigkeit, in Ausführung der Verträge,
zu welchen es selbst den Anstoss gegeben, den ungerecht auge­
griffenen Spartanern beizuspringen 11. Es bleibt immerhin der Ein­
sicht des Lesers offen gelassen, ob nicht auch nach den Be­
schlüssen des Athener Congresses - die Stellung Spartas zu
dieser Versammlung übergeht, Xenophon mit Schweigen Sparta
auf eine Hülfeleistung von Athen Anspruch ei'heben konnte. Und
doch sind die Worte so gestellt, dass mau dem Geschichtschreiber
nicht eine einzige wirkliche Unwahrheit vorwerfen kann; aber
es fehlen zum Verständniss nothwendige Zwischengliede"r und das
Ganze iRt in eine veränderte Belenohtung gerückt, wie sie den
Tendenzen des Autors entsprach.

Den Kern der neuen Bundesgenossensohaft bildeten jedes­
falls die bisherigen Symmacben Athens, der Seebund, an den sich
die hinzutretenden "Theilnehmer anschlossen - eine Ansicht, die
nach dem, was wir über die Entstehung der Föderation heraus­
gebracht haben, kaum auf Widerspruch stossen wird; damit ist
auch de~ unfruchtbaren Streitll, ob sich der Seebund an der Con-

1 Wenn ich auch sonst die Richtigkeit dieses jüngst von Fabri­
cius (in dieser Zeitschrift 48,449) hervorgehobenen Gesichtspunktes [auch
Schwartz ebenda 44, 189J durchaus nicht zu bestreiten willeus bin.

2Die schon oben berührte Erzählung 0.5, 36 über die Stimmung
in der athenischen Volksversammlung ist mir in ihrer Realität sehr
zweifelhaft und wenigstens die spartanerfreundliche Tendenz sicherlich
Eigenthum Xenophons.

8 Zwischen Busolt I. 1. 793 und Hahn, Jahrb. f. kl. P~iloJ.

113, 467.
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vention von Athen betheiligte oder nicht, ein Ende gemacht,
Dass die neuen Verbündeten Athens .zum grössten Thei! untel'
denjenigen Staaten zn suchen sind, die bis zur Schlacht von Leuk­
tra dem lakedämonischen Bunde angehörten, hat. die frühere For­
schung einstimmig und mit· vollem Rechte angenommen; wenn
Xenophon es auch nicht ausdrüeklioh sagt, so gebt es doch aus
seinen Worten übel' die Einleitung der Verhandlungen hervor
(0.5,1: €.v6uIl1l9€vw;; 0\ 'A811va'iol, ÖTt 0\ TTEAOrrOVVtl0101

K1'A.). Die Sehlaobt von Leuktra llatte das Gefüge der pelopon­
nesischen Bundesgenossenschaft auf das Tiefste erschüttert l , die
Mehrzahl ihrer Theilhaber muss damals abgefallen sein 2, dooh
blieben zunäohst noch die Hellen, VI 4, 18 Genannten, welche'
bei dem Zuge des Arohidamos Heerfolge leisteten: Tegea, Man­
tiuea, Korillth, Sikyon, Phlius, Achaia und andere nich~ näher
bezeiohnete Städte. Den rasoh um sich greifenden Process der
Abbröcltelung, zu welchem der Athener Congress gewiss znm
guten Theil beitrug, ersieht man aus den wenigen Städten, welche
im Wiuter 370/69 zu den Spartanern hielten und auch in der
Folgezeit treu bei ihnen ausharrten ; nach Hellen. VI 5, 29 waren
es Korinth, Phlius, Epidauros, Pellene Kai nAAm b€ TlVE<;; TWV

rcoA€WV, unter welchen, wie Hell. VII 2, 2 lehrt, TroizeD, Her­
mione, Sikyon und Balieis zu verstehen sind 3, grösstentheils alte
Bundesgenossen Spartas (Hellen. IV 2, 16). Die anderen müssen,
wenn nicht unmittelbar Dach der Schlaoht, so doch wie ein Thei!
der oben genannten nach dem Rückzug des Arohidamos sich ab­
gelöst haben; und auf ihren Gewinn batte es die attische Politik

1 Der Umfang der lakedämolli~chen Symmachie vor der Katastro-
ist ungefähr derselbe gewesen, wie ihn Diod. XV 31 angibt (dazu

Xen. Hell. VI 2, 3. 4, 9), vgl. Sievers a. a. O. 2öOff. Nur Abr­
nanen sind da sie im Jahre 375 sich an die Athener an­
geschlossen hatten; und die Mittheihmg Diodors über die scheint
auf Irrthum zu beruhen, da Letztere nach Xenophons Darstellung den
Spartanern immel' feindlich waren. Wann Leukas eine Vereinbarung
mit Athen traf (CIA. Il 52b), ist ungewiss.

II Xen. Hell. VII 2, 2: (JqJC1hEVTWV 0' a'ÖTlIJlI €V Tf,l €v AeuKTpolc;
I-IdXl'J Kai dll'O<J'rall'rwlI J.lE.1I ll'OAAWV Tteplo{KWlI, dll'O(JTav'rWv oE. n:dVTWV
TWV EIAul'rwlI, ~Tl OE. 'rWv (JUJ.lllaXWlI 'lrATjV n:dvu OM1W" KTA. Bei der
Bülfsgesandschaft nach Athen im Winter 370/69 wird von liTl l!'lr6A01­
'lrOl (JUJ.lIAC1XOI gesprochen (Hell. VI 5, 33).

9 Sievel's a. a. O. 2G2. Uebel' diese treu gebliebenen Genossen
noch Hellen. VII 4, 6 ff.
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mit der Bildung des Bundes abgesehen. In erster Linie werden
wohl diejenigen Landsc~aften sich demselben zugewendet 11aben,
welche später Bundesgenossen der Thebaner wurden, also Argos,
Arkadien 1, - die Eleer schlossen sich egoistischer Motive halber
aus, !- wahrscheinlich auch Achaia 2. So werden die Einheits­
bewegung in Arkadien sowohl wie die revolutionären Zuckungen,
welche die Peloponnes heimsuchten, der Einbruch der Demokratie
in die Halbinsel Ereignisse, welche in diese Zeit gehören 3, ­

verständlicher, wenn diese Vorgänge nicht bloss von den Sym­
pathien der leitenden demokratischen lVIacht Athen begleitet waren,
sondern auch einen festen Rückhalt an dem Bündniss mit ihr
hatten. Ich halte es aber durchaus nicht fiIr unmöglich, dass
auch die aufgeführten, Sparta 110ch treugebliebe11en Städte, wie
Korinth, Phlius usw., damals in das Bündniss mit Athen traten 4 ;

Xenophon spricht von der Gesammtheit der Pelopollnesier, die
den Vertrag beschworen und setzt sie in Gegensatz zu den Eleern
(Kat wJ-l0O"av 'lt'<iVT€:~ 'ITAf]V 'HAelWV)5. l\lan könnte daran denken,
dass diese Staaten im Gefühle ihrer Isolirung und unter dem Ein­
druck der Niederlage der Spartaner, ohne die Verbindung mit
ihren bisherigen Verbündeten zu lösen, eine Stütze gegen zukiinf­
tige Eventualitäten an Athen suchten; sie wären also Ange1lörige
zweier Symmachien gewesen, ein Verhältniss, welches, an sich
nicht undenkbar, freilich und besonders unter den begleitenden
Umständen keine Dauer versprach.

Athen hatte mit einem Schlage ein Ziel erreicht, welches
die stolzesten Träume verwirklichte, die je seinen Politikern vor­
geschwebt sein mochten: die Leitung eines grossen Bundes nicht
blos von See- sondern auch von Landstaaten, mit welchem es
tief bis in die Peloponnes hineingriff, fast das Gegenbild derje­
nigen Stellnng, welche den Spartanern durch den peloponnesi­
sehen Krieg zngefallen wl1r,da sie nicht bioBB der heimischen

1 Dazu die Nachricht über die Bitte um Hülfe an Athen bei Diod.
XV 62, 3.

2 Die Achaier scheinen später bis zu dem dritten Zuge des Epa­
meinondas eine Mittelstellung zwischen Theben und Sparta eingenom­
men zu haben.

sv. Stern a. a. O. 93f. 155ff.
4 Einer ähnlichen Ansicht ist Grote (V 468).
5 AUerdings ist die Rede des Prokies von Phlil1S bei Xenophon

Hell. VI 5, 38 ff. nicht recht damit zu vereinbaren; aber es ist nicht
zu vergessen, dgss sie doch Xenophons Pl'oc1uct ist..
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Halbinsel, sondern auoh einem grossen Theil von Mittelgrieohen­
land geboten. Aber das Fundament, ,auf welohem dieses äusser­
lich imponirende Gebäude aufgerichtet worden, war nicht trag­
fähig genug; verdankten damals die Spartaner ihre Uebennacht
deI' Tüchtigkeit der Waffen, ihrer militärischen Ueberlegenheit
über den Gegner, So war es von Seiten Athens nur ein geschick­
ter diplomatischer Sohachzug gewesen, mit dem sie die Gunst
der augenblicklicllen Lage auszunützen und den Erfolg des Sieges
der Thebaner für sich zu fructificinm versuchten. Das mochte"
eine Politik der Schlauheit sein, ehrlich war sie nicht und sie
verdient gewiss nicht das Lob, welches ihr Sievers zu Theil wer­
den lässt!. Zum mindesten hätte Athen entschlossen sein müssen,
mit den, Waffen in (le1' Hand seine Stellung zu behaupten und
mit der grössten jede Störung derselben, sei es von wel­
cher Seite immer sie erfolgte, niederzuwerfenlI; wie der Fortgang
der Dinge zeigt, war es zu einer solchen Politik der Tbatkraft
zu schlaff, wohl auch durch die voraufgegangenen Kriegsjahre
materiell zu erschöpft, um die Lasten auf sich nehmen zu können,
die zul' Behauptung seiner Ansprüche erforderlich waren. ~o er­
klärt es sich, dass die neue, so rasch entstandene Bundesgenossen­
schaft nur von kurzer Dauer war und in der Geschichte der
nächsten Jahre keine siohtbaren Spüren hinterlassen hat. Die
Sache stand von allem an schOll dadurch schief, dass die
Erwartung, welohe die Athener zur Voraussetzung ihrer Action
gemacht hatten, die peloponnesische Symmachie werde zer­
faUen und deren Glieder von nun ab Schutz allein bei Athen
suchen, sich nicht in diesem Masse erfüllte; wir haben ll:ellellen,
dass einige nicht unwichtige Theilnehmer an der attisohen Sym­
machie, so l{urintll, der Schlüssel der Peloponnes, an der Bundes­
genossenschaft mit Sparta auch ferner festbielten und es ist be­
greiflich, dass bei einem Conflict deI' Interessen zwisohen der
älteren und der neueren Zugehörigkeit die Gefühle der Anhäng­
liohkeit und der Interessengemeinsohaft mit dem langjährigen Füh­
rer sich als stärker erweisen mussten. Ein weiteres Moment,
welcheB der Entwicklung des Bundes gefährlioh wurde, war
durch ibn begünstigt worden, das Streben der Arkader naoh Un­
abhängigkeit und einem festeren Zusammenschluss ihrer Land-

1 8ievers a. a. O. 252.
2 Hervorgehohen von v. Stern 8. 151.
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schaft 1. Dadurch, dass sich innerhalb des allgemeinen Bundes
eine engere Gruppe bildete, wurde nothwendigerweise das Gleich­
gewicht zwischen desstm Gliedern gestört und es konnte ein Zwie­
spalt der Bundesgewalt mit dem neuen arkadischen KOWOV bei
der nächsten Gelegenbeit ausbrechen. Es war mit den Satzungen
nes zn Athen bescbworenen Bundes schwer zu vereinbaren, dass
in der Verfassung, welche sieb die Arkader nun gaben, die Ent­
soheidung über Krieg und Frieden der Versammlung der ,.IlJpl012

zugetheilt wurde (Diod. XV 59), von deren guten Willen es ab­
hing, ob ihre Besoblüsse mit denjenigen des Synedrion überein­
stimmten oder nioht. Dennoch lag die Hauptursache an dem
rasohen Verfall der neuen Föderation nicht an den Bundesge­
nossen, sondern, wie bereits gesagt. an der nicht genug zielbe­
wussten und durohaus nicht dem gewaltigen Anlauf zu Anfang
entspreohenden Politik des Vororts. Nach den Be~timmungen des
Bundes batte Athen das Reoht und die Pflicbt, Ma.ntinea beizu­
stehen als die Spartaner gegen diese Stadt vorgingen, da dadurch
bundesgenössisohesTerritorium verletzt wnrde; in der That über­
liefertauoh Diodor (XV 62, 3) die 'l'hatsaohe, dass von den
peloponnesiscben Bundesgenossen durcb eine Gesandschaft S an
Athen das Ansucben um Hülfe gestellt ward 4. Unbegreiflicher-

1 Für die Anordnung der Ereignisse in dem Jahre naoh der
Leuktrasohlaoht halte ioh es für das Beste, den wohlerwogenen Bemer­
klIngen von Pomtow, Ath. Mittheil. XIV 192 zu folgen, der nur darin
ga.nz Unrecht hat, dass er an der Mitwirkung tbebanischer Truppen
unter Pammenes bei der Gründung von Megalopolis festhii.lt. Da­
gegen von Stern S. 157. 166. 167.

\I Dass die Iuschrift Syll. 167 in das 4. Jahrhundert gehört. ha.t
Dittenberger Addend. S. 661 überzeugend bemerkt. Die p.UJpIOt waren
eine Primirversammlung (Busolt, Griech. Staatsalterth. \1 83); .mit GB­
bert IJUp{Ol zu acoentuiren (Griech. Staatsalt. 2, 133), ist keine Veran­
lassung. Die Benennung nach bestimmten Zahlen ist in den griechi­
sohen Institutionen sehr häufig und dass sie nicht genau der Wirklicll­
keit zu entsprechen brauohen, beweisen die Bürgerschafts-Abtheilungen.

S Trotzdem dass die bundesgenössischen Städte ihre ständige
Vertretung im Synedrion hatten, kommt es natürlich öfter vor, dass
iu wichtigen Fällen Gesandte zwischen dem Vorort uud. den Bundes­
gliedern hin- und hergingen, Xeu. Hell. VI 2, 9 und Diodor
XV 46 (Korkyra); dann Xen, Hell. VI 3, 2, CIA. II 52c, SIG. 86.

4 m OE 'ApKaO€t;, K«hrEp 'VE'VlK'IlK01:€c;, 6IJwc; EOk«poO'V1:0 1:t'l Mpot;
1:fjc; L1Tap1:'IlC; Kai K«9' aO'l:O'lIt; OÖl tJ1T€Aapov bU'VfJ<JE<J9at 1:01t; I\«KEb«l­
f,lOV{OIt; bUX1TOkE/!€tV. Llto Kai 1TapaAaßoV1:Et; 'APTdout; TE Kui 'HAe{out;,

Rhein. Mus. f. Phllol. N.F. XLIX. 22
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weise entsprach Athen ihret' Bitte nicht, es war der Erste, wel­
oher die vor Kurzem übernommenen Verpflichtungen verletzte
und die Gelegenlleit vorübergel1ell liess, in die Verhältnisse der
Peloponnes mit fester Hand einzugreifen, Die Consequenzen,
welche dieser Schritt nach sich zog, waren verhängnissvoll genugj
die Arkader, mit ihnen die Argiver und Eleer, wandten sich auf
den abschlägigen Besoheid hin nach Theben, wo sie bereitwilli­
geres Gehör fanden. Die weitere Entwicklung der Dinge ist be­
kannt. Damit. war aber der Bund gesprengt: die Arkader und
Argiver mÜssen damals ausgetreten sein und mit den Thebanern
Bündnissverträge abgeschlossen haben 1. Wohl um dieselbll Zeit
erfolgte der Anschluss der mittelgriechischen Staaten an Theben,
von welchen es allerdings zweifelhaft ist, ob sie sich vorher unter
die Führerschaft Athens gestellt hatten. Unter diesen Umständen
wird das neu eingesetzte Synedrion des Bundes keine lange dau­
ernde und praktisoh wirksame Thätigkeit entfaltet haben. Zudem
sC}llug binnen Jahresfrist die politisohe Situation in Griechenland,
nioht ohne Schuld der Atllfmer, in das Gegentheil um und die
Voraussetzungen, unter welchen der Bund sich zusammenge­
sohlossen hatte, waren in Kurzem von den Ereignissen überholt;
Athen hatte jedesfalls die weitausgreifende Energie der Thebaner
nioht voraus geahnt und sah sich jetzt genöthigt, für eben da.sselbe
Sparta einzutreten, gegen welohes seine toderativen Pläne sioh vor
kurzem riohteten. Ob dill übrigen Staaten, welohe sich um Athen
gesohaart hatten, unter diesen Verhältnissen noch an dem Bunde
festhielten, erscheint zweifelhaft und es wird Letzterer wieder
auf den Umfang des Seebundes, von dem er ausging, zusammen­
geschrumpft sein. Der Zerfall dieser merkwürdigen Bildung war
schon vollzogen, als eillige Jahre nach ihrer Entstehung die 111e­
:baner unter direoter Mitwirkung des Perserkönigs ihre h!.\gemo­
nisohen 'Pläne durohzusetzen versuohten (Hell. VII 1, 33 fi.) und
damit die bisherige Uebung, den Antalkidasfrieden zum Ausgangs-

TO MEV 'l1'pWTOV 1TP€<IPW;' d1T€i1TEtAaV EI<;; Ta<;; 'A9~va<;;, dEtoOVTE<;;' crUIJIJIX­
xtav-1Tot~crMam KUTlt TWV-L1T(XpTtaTwv' w<;; b' OUbEI<;; uUToi<;; 1TpO<;;EiXE,
bta1TpEcrpEucrd/A€vOI 1TpO<;' TOU<;; 011Pa{ou<;; ~1T€tcrav aUTou<;; (Ju/A/Aaxiav cruv­
gecr9at KU't'& TWV AUK€Öal/Aov{wV. Natürlioh ist bei Diodor das gegen­
seitige Verhälh~iss zwischen Athen und Arkadien nicht klar erfasst.
Zu ihm treten noch die Anspielungen bei Demosth. XVI 12. 19. 21.

1 Cf. Xen. HeIL VII 1, 18. 33; 5, 5. Dass innerhalb des theba-
nischen Bundes von verschiedener Verpfliohtung bestanden,
ergibt sich aus Xen. Hell. VII 5, 4 verglichen mit VIII, 42.
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punkt einer gemeinhellenischen :Action zu machen, aufgegeben
wurde. Bald darauf (366) schloss Athen ein BÜlldniss mit dem
früheren Gliede seines BUhdes, dem arkadischen Kow6v, diesmal
gewiss auf gleichem Fusse und diese Thatsache zeigt viel1eicht
am besten, wie gründlich es mit Athens Absichten, die Pelo·

. ponnes seiner Leitung zu unterwerfen, vorbei war für alle Zeit.

Die Urku:qde für Korkyra, welche bei der Entscheidung
unserer Frage eine so wichtige Rolle spielt, ist der einzige voll­
ständig erhaltene Vertrag über den Eintritt eines Staates in den
zweiten attischen Seebund 1. Die Bedeutung, welche die Bestim­

mungen dieses Bündnisses für sich beanspruchen, ist bisher von
der Forschung wohl hie und da berührt worden 2, völlig erledigt
ist sie aber noch nicht, vielleicht weil dessen vollkommen ge­
sicherter Text erst seit einigen Jahren gewonnen ist 3; es lässt

1 Dievielerörterte Schwierigkeit über den Zeitpunkt des Bei­
tritts von Korkyra, die durch die Trennung von [K€pKu]paiwv [6 Ml]/-loC;
Z. 1 von 'AKllpvlivEC; usw. Z.10ff. in CIA. II 17, Lat. B geschaffen ist,
scheiut mir auch durch die jüngste Erörterung von Joseph Zingerle im
Eranos Vindobonensis S. 364. 365 nicht gelöst worden zu sein. Im
Gegentheil, seine Annahme, dass die korkyräische Volkspartei sich schon
vor dem Zuge des Timotheos an Athen angeschlossen habe, ist höchst
unwahrscheinlich; denn sie würde voraussetzen, dass vor 375 eine atti­
sche Flotte in jenen Gewässern operirte, welche den korkyräischen De­
mokraten Hülfe leistete und unter deren Mitwirkung das Bündniss zu
Stande kam, also eine ganz unmögl1che Anschauung. Der Ausdrucksweise
KEpKupa(wv 6 Mi/-loc; in dem Verzeichniss der Bundesgenossen entspricht
der Schutz der demokratisohen Verfassung Korkyras in dem Bündniss
(Z. 3. 4). Wie hätte fern~r das geflügelte Wort TIM6SEOC; K6pKupav
eiAE entstehen können (darüber v. Stern S. 86), wenn Korkyra schon
früher im Bunde mit Athen war? Aus dem neu gefundenen Fragment
von CIA. II 49 (veröffentlioht im ßEAT{OV apXlXIoA. 1888, 174) sieht
man, dass die Vertreter von Korkyra früher in das Synedrion eintra­
ten, als diejenigen der Akarnanen; vielleicht ist dies der Grund, warum
die Letzteren in der Liste später angeführt sind. Ueberhaupt sind die
Aufstellungen Zingerles in dem ersten Abschnitt seiner Abhandlung bei
aller Anerkennung für die Bemühungen des Verfassers im Ganzen und
Einzelnen als verfehlt zu bezeiohnen.

\! Adelbert Hoeok, Hermes XIV 128 und Jahrb. f. kl. Philol. 117,
477; Lenz a. a. O. 25ff.

3 Bult. de COlT. hell. XIII 354 ff. Der üommentar, mit welchem
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immerhin nooh einige Folgerungen über die Natur und Verfassung
des attisohen Seehundes zu.

Schon die Art, in welcher der t ertrag formulirt ist, und
deseen Gliederung erscheint als bedeutsam. Der erste Thei}
(Z. 1-15), das eigentliche Bündniss, ist als gewöhnliche Epi­
maohie zwischen Athen und einer zweiten Macht abgefasst(daher
die Uebersohrift :Lullllaxia KopKupaiwv Kal 'A9rJVaiwv e[l]c;; TOV
tael] xpovov) und diesem Sohema entsprioht der folgende Absatz
über die Zuzugspflioht boi einem Angriff auf das Gehiet eines der
beiden Vertragsohliessenden mit der stereotypen Formel Ka90n UV
ET[(lTTEAAWO"lV KopKupaloL CA8fJvalOL) '. Eine Be~ücksichtigung
des Verhältnisses zum Seehund tritt erst, daran angesohlossen, in
pen folgenden Zeilen lOff. auf, da freilich in zwei wichtigen Punk­
ten: in Bezug auf' und Fl'ieden ist Korkyra an die Be­
sohlüsse der Athener und der Mehrheit des Bundes-Synedrion
gebunden (no[A]€[Il]Ov b€ Kal elp~vt]v Il~ Et€lVal K[opKup]aiolC;
nOlf)O"aO"8aL [a]v€u 'A[81')vaiwv] Kal rTOU nJ),f)eouc; TWV O"UIlI..uX­
xwv) und auoh in allem Uebrigen gelobt es Gehorsam diesen
Besohlüssen (ltOl€tV be: Ka[\] TllAAa KaTa Ta MiJlaTa TWV (l'UIl­
JllIxwv). Die beiden Eide der Korkyräer und der Athener wie­
dtll'holen fast wörtlich den Inhalt des Bündnisses; die Verpflioh­
tungen Korkyras gegen den Vorort und den Bund finden sioh
Z. 31 ff. und ihnen entsprioht ein analoger Passus in dem Schwur
der Athener Z. 20ff. Noch auffallender ist die Formuli~llDg deR
ähnlichen Bündnisses mit Chalkis CIA. II 17b (Bgll. 64), das
sich ebenfalls als Separat-Vertrag zwischen dieser Stadt und Athen
gibt (Z. 20f. [:Lullllllxi]a Xa),[KLb]EWV TWV EV Eu[ß]o(al [tml
'A911vaiJwv cf. auch Z. lOff. 19) .und in .dem verlorenen Thei!
des Eides, wie der erhaltene Anfang zeigt, die gleiohe Bestim­
mung i.i.ber die Epimachie enthielt. Daneben aber treffen wir zu
Anfang des Sohwures auf eine Wiederholung der allgemeinen
Grundsätze, welche in CIA. II 17 für den Seehund aufgestellt sind
und Z. 25/6 eine Bezugnahme auf die MiJllXTa des Synedrion; es' ist
wahrsoheinlioh, dass auch die weiteren Vorsohriften, wie sie der Ver­
trag mit Korkyra bietet, in dem nicht erhaltenen Sohluss der Urkunde
gestanden haben. Die bel'ührte Formulimng der beiden Urkunden
ist ungemein lehrreich für die Art, wie der Seebund entstand und

der Herausgeber Foucart die Insohrift begleitet, bietet nichts Naues den
früheren Forschungen gegenüber.

1 Dazn Thne. V 47, 3. 4.
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der beste Beweis, dass die Ansi~ht, er sei aus Sonder-Yerträgen
Athens mit den Städten herausgewaohsen, riohtig ist 1. Meiner
Meinung naoh ist auf dieses historisohe Moment für die Benrthei·
Jung der Bundesverfassung mehr Gewicht zu legen, als es ge­
meinhin gesohieht; das Bundes:feobt wurde nioht mit einem Male
naoh abstrakten Grundsätzen gemodelt, sondern hat sioh aus 'den
gesc1lichtliohen Yerhältnissen heraus allmählioh entwiokelt. Yon
einer Bundes·Constitution 2, die etwa eine genaue Regelung aller
Einzelheiten enthielt, kann nach der Entstehung des Bundes keine
Rede sein s; in dem Besohluss aus dem Jahre des Nausinikos
findet sioh nirgends eine Berufung auf einen Bolohen Akt, sondern
auf das Bündniss mit Chios (Z. 24), welches sonach als die Grund·
lage des Bundesrechtes anzusehen ist 4.

Die Entstehung des Bundes in der angedeuteten Weise zeigt
sich auch später fortwirkend bei der Aufnahme neuer Mitglieder
in denselben. Natürlich hat ml!.n diese Aufnahme strenge zu
trennen von den Bündnissen in weiterem Sinn, wie sie Staaten
mit dem attisohen Seebund absohliessen konnten (z. B. 8yZZoge
n. 83). Die von BUllOWi aufgestellte Ausioht, der Vorort Cd. h.
die athenische Ekklesie) habe in dieser Saohe allein entsohieden,
wurde neuerdings wieder von Gilbert aufgenommen 6, obwohl sie
bereits von HarteI7 und Lenz 8, von Letzterem wenigstens zum
Theil bekämpft worden ist. Abel' weder die Annahme Itartels,
der Vorort sei ein für allemal znr Aufnahme neuer Mitglieder
auf Grund der 377 aufgestellten Bedingungen autorisirt gewesen,
noch, die Ansohauung von Lenz, das Synedrion habe nur bei der
Besohwörung des Vertrags mitzuwirken gehabt, können gegenüber
dem vermehrten inschriftlichen Material aufreohterhalten werden.
Es wird der Wahrheit näher kommen, den Yorgang bei der Auf-

1 Hervorgehoben von' Szanto, Ath. MittheiI.16, 30 und jetzt aUl'lh
in den allgemeinen Darstellungen (Busolt, 01'. Staatsalt. 2 333 und Oil­
bert, Griech. Staatsalterth. 2 1, 495).

:I Wie sie früher Busolt (Zweiter athen. Bund 680. 684) annahm;
auch Lenz spricht öfter von der' Bundesverfassung'.

B Dagegen v. Stern a. a. O. 71, Gilbert, GI" Staatsalterth.:A
1, 496.

;I Cf. auch Dittenbergers Anmerkung 3, zur Sylloge ur. 62.
5 Zweiter aLt. Bund S. 695.
6 Griecb. Staatsalterthümer 2 1, 496 (Note 1).
7 Demosth. Stndien 2, 78ff.
8 S. 16 ff.
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nahme neuer Mitglieder etwa folgendermassen zu fassen. Die
Einleitung bildete, dass ein Sonder-Vertrag zwischen Athen und.
der betreffenden Macht abgeschlossen ward, in dem schon auf das
Verhältniss zu dem Seebund Rücksicht genommen ist; so wie es
mit Ohalkis und Korkyra, dann mit Mytilene und Byzanz (ClA.
n 18. 19) geschah 1. Für die weitere Procedur ist besonclers
die Inschrift OIA. II 49 mit der wichtigen Ergänzung des Schlusses
im D.EATiov apX1l10hO'f1KOV von 1888, 8. 174 heranzuziehen 2.

Nach Z. 22 ff. rr[€/l\jJal b€ Kal O"uvEbpou};; TWy rro[hJEWV EKa.O"TI'jV
E<;; TO O"u[vEbplOV TWV O"u/l/laxwv] KaTa Ta [b]O'f/laTaTW[V]
O"u/l/laxw[v Ta rrEpl TWV KopKupa]iwv, rrEplbE. Twv'AKap­
vavwv O"K[€\jJaO"em KOlVfj /lETa A]iO"XUhOU KTh. ist es unabweis­
bar, dass auch das Synedrion der Symmachen bei der Aufnahme
sein Votum abgab, speciell die Verhältnisse, welche mit dem Ein­
tritt eines Vertreters des neuen Bundesgliedes in seine Mitte
zusammenhingen, einer Regelung unterzog B• Erst nach dem zu­
stimmenden Beschluss des Synedrion wird der Sonder-Vertrag dem
attischen Demos zur Genehmigung vorgelegt worden sein und
erfolgte gleichzeitig ein Beschluss desselben über die Aufnahme
in den Bund (z. B. ClA. II 49 und 49b ); letztere wurde nicht in der
Form bewirkt, dass etwa zwischen dem Zutretenden und dem See-

1 Bei Methymna (Sitzungsber. der Berliner Akademie 1888, 243
n. 19 = Bult. de oorr. heU. XII 138 n. 6) datirt das Sonderbündniss
mit Athen aus der Zeit vor der Bildung des Seebundes.

\! Lolling war so freundlich, mir auf meine Bitte nach noohma­
liger Prüfung einen Abklatsoh des neuen Bruchstücks zu übersenden,
aus dem hervorgeht, dass seine Ergänzungen vollständig gesichert sind.
Nur Z. 20. 21 (ich gebe die im ~e~..riov nicht durchgeführte Zeilen­
theilung nach dem Abklatsch) TOUl; Kal &'va]Tpaqlll[crOf.\E]VOUl; eil; Tliv
crTll[Al'jv Tliv KOIVliv OU Ol mJ/-l]f.\aXOl E[nelTpa(/-l)/-lEVOl elaiv ist mir
zweifelhaft, obschon ich zugeben muss, dass die Buchstabenspuren, so­
wJilit man sie erkennen kann (es geht gerade da ein starker Bruch
durch) zu der angeführten Herstellung stimmen und ich nichts Besseres
zu bieten vermag. Allein die dadurch vorausgesetzte Anordnung, dass
auch die Eidhelfer auf die KOlVli cr-rl1Al'j TWV cru/-l/-l<XXwv aufgeschrieben
werden sollen, unter weloher nur CIA. II 17 verstandeu werden kann,

"ist in dem Verzeichniss auf der letzteren Urkunde nicht durchgeführt.
[Seitdem ich im vorigen Herbste diesen Absatz niederschrieb, sind wir
alle durch den zu frühen Tod Lollings in schmerzliche Trauer versetzt
worden; ich kann nicht ohne tiefe Bewegung des ausgezeichneten Mannes
gedenken, mit dem mich langjährige Freundschaft verband.]

a Dies würde schon dadurch nahegelegt, dass das Synedrion bei
drn weiterem BÜu,bJisseu anderer Staaten mit dem Seebund mitwirkte.
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bund ein specieller Vertrag abge~chlossen ward, sondern durch die
Aufschreibung des Ersteren auf die gemeinsame Stele, welche die
Namen der Bundesgenossen enthielt (vgl. CIA. Ir 49 Z.13ff. und die
Urkunde über Methymna Z.8ff.) und durch die gegenseitige
Eidleistung. Damit war der Ald vollzogen 1. Und zwar muss
sich die Praxis herausgebildet haben 2, dass der Eid dreimal ge­
leistet wurde (vgl. CIA. II 49 und das Bündniss mit Metbymna):
zuerst von der Gesandschaft des Staates, 'welcher um Aufnahme
ansuchte, anderseits ihr gegenüber von dem Synedrion und den
dazu bestimmten Beamten des Vororts 3, endlich von den Behör­
den der neu eingetretenen Stadt, welohen der Schwur von einer
Abordnung des Synedrion abgenommen ward 4. Dass die neuge­
wonnenen Bundesgenossen einen doppelten Eid abzulegen hatten,
einen an Athen und einen an das Synedrion, wie jüngst behauptet
wurde(i, dafür existirt keine Spur in der Ueberlieferungj wohi
aber ersieht man aus der Ausdrucksweise des Methymnäer-Decrets
(Z. 11 ff. O/loO'al ()!:: Tllv ITp€O'ß€lav TWV M1l8u/lvalUJv TOV alJTOV
ÖpKOV, Ö/lIT€P KaI. 0\ a"t."t.Ol O'U/l/laxOl W/loO'av TO'i~ TE O'UVE()POt~

T(W)V O'U/l/lUXUJV KTA. Z.20ff., dazu AEhlov a. a. O. Z.17. 18),
dass es eine bestimmte Eidformel gab, welohe sämmtlichen Mit­
gliedern in gleioher Weise auferlegt wurde und sie natürlioh so­
wohl dem Vorort als den übrigen Symmaohen gegenüber ver­
pfliohtete. Für deren Reconstruotion dürfen wir ohne Anstand
den Inhalt des Bündnisses mit Korkyra heranziehen, sie wird im

•Wesentlichen mit dem dort mitgetheilten Schwur übereingestimmt
haben 6,

1 Nicht sicher ist es, ob das Synedrion bei der Erneuerung oder
Abänderung älterer Verträge, mitwirkte. Solche Fälle liegen vor:
Syll. 86 (dazu Ath. Mitthei1. 2, 21Off.), CU. II 109, welche beide Ur­
kunden eher dagegen sprechen wiirden; dafiir kann man bei Syll. 79
(Z. Mf. 69ff.) an eine Mitwirkung der Symmachen denken.

2 Zu Anfang war es anders, vgl. CIA. II 17b und den Vertrag
mit Byzall.z (CIA. II 19 = Syll. 62); über letzteren Judeich, Kleinasiat.
Studien 269 und Jos. Zingerle 1. 1. 361.

3 Ein solcher gemeinsamer Eid auch Syll. 79.
<1 Urkunde für Methymna Z. 19 ff. t1tl/-lEA1']6ijval b€ Atowov Kai

'rou~ (J"uvEbpou~ 'rou<; tni 'ruJV [VE]WV önw<; uv o~l6(J"w(J"LV ai apxai ai
M1l6u/-lvulwV KaBanEp oidAAol (J"UIl/-lUXOl nach der schlagenden Ergän­
zung von Wilhelm, Ath. MittheiI. XVII 192. 193.

5 J. Zingerle I. 1. 360.
6 J. Zingerle Hieht (a. a. O. 362) in dem Vertrage mit Korkyra

eine AUBserachtlassung der Bundessatzungen, eine Ansicht, für die zuerst
der Beweis zu liefern wäre.
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Trifft diese Ansicht das Richtige, so ist damit für die Be­
urtheilung des zweiten Seebundes ein weiteres, nicht unverächt­
liehes Moment gewonnen. Wie sohon früher bemerkt wurde,
setzt sioh der Vertrag mit Korkyra aus zwei Elementen zusammen,
einerseits der Epimaohie, anderseits der Folgeleistung den Be­
sohliissen des Vororts und des Synedrion. ' Wenn wir nun die
beiden Grundsätze auf die Organisation des Gesammtbundes aus­
dehnen, so ist es unleugbar, dass sie in einem gewissen Zwie­
spalt mit einander sind. Der Begriff der Epimachie hat zur Vor­
alissetzung, dass sie eine Abmachung zwisohen zwei gleiohbereoh­
tigten Staaten seil, yon welohen keiner duroh etwas anderes als
durch die freiwillig auf sich genommene Verpfliohtung verhalten
war, den versproohenen Zuzug auf die Anzeige des Verbündeten
hin (Kaa6n lXv t1talTeAlwow 01 bEtVEc;) zu leisten 2; er kann
denselben daher auoh verweigern, wenn naoh seiner Ansicht in
dem gegebenen Falle die Aufforderung des verbündeten Staates
ohne Berechtigung ists• In dem Seebund erfuhr aber der Inhalt
lier Epimaohie daduroh, dass die Bundesgenossen gelobten, sich
im Allgemeinen und speoiell was Krie1S und Frieden anlangte, den
gemeinsamen Besohlüssen Athens und der Mehrheit der Sym­
maohen unterzuordnen'4, eine schwerwiegende Wandlung. Damit
wurde den einzelnen Staaten die Mögliohkeit genommen, den oasus
foederis zu beurtheilen, also gerade dasjenige Recht aufgehoben,
welches für die Epimaohie ohara.kteristisoh ist; es konnte auoh
die Eventualität eintreten, dass der Bund trotz seiner defensiven,
Tendenz in einen Angriffskrieg hineingezogen wurde. Dass dies
nioht nur th~oretisoheErwägungen sind, lehrt die Geschiohte des
Jahres 374, der Fl'iedenshruoh des Timotheos und der darauf

1 Dies lehren ganz deutlich die von Grätzel, 1Ji8slJrt. pkiZ. HaZ.
VII 52ff. zusammengestellten Fälle.

\! Der Gegenslltz zur Epimachie ist daher da.s Biiudniss TOV aUTOv
q>iAov Kai lX9pov vOllii:;€lv z. B. Xen. Hell. V 3, 26 (Busolt, Zweiter
atb. Bund H. 713. 862, Grätzel a. a, O. 44ff. 47), bei dem, der eine
Thei! in ein Verhältniss der Unterordnung tritt.

a Wie es die Phoker den Thebanern gegenüber im Jahre 362
maohten, Xen. Hell. VII 5, 4: QJwK€It;; IlEVTOl OUK T!KoAotJeouv AErOVTEt;;,
ÖTl OUV6i]KIU Oq>iOlV aUTolt;; €iEV, EI: Tlt;; ln:i El~ßat;; tot, ßOlJ9Eiv' ln:'
äAAout;; M OTpaTEtlELV OUK EtVal ev Tale; ouv9nKal<;.

4. Auch in dieser Beziehung ist der Vertrag mit Korkyra vou
Zingerle falsch verstanden worden, der S. 362 meint, in ihm sei ver­
boten. ohne Zustimmung Athens allein [der Bundesgenossen gedenkt
er IÜcht] Krieg z.u führen.
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folgende Krieg des Bundes mit Sparta. Die eben gemaohte Beob­
achtung trägt nun dazu bei, eine Frage zu beantworten, die jUngst
von Joseph Zingerle aufgeworfen 1 und, wie ioh glaube, nicht in
der riohtigen Weise zu lösen versuoht wurde: was Athen ver­
anlasst haben konnte, mit dem Jahre 377 von der bisherigen
Gewohnheit, das Verhältniss zu den einzelneD Staaten durch Son­
derverträge zu regeln, abzustehen und zu der offloiellen Gründung
eines neuen Bundes zu schreiten. Er sieht in der Neuordnung
keinen Vortheil für Athen, da die Bundesmitglieder duroh das
Synedrion die Mögliohkeit eines einheitliohen Auftretens gegen
den Vorort erhielten, die neDe Organisation also eine Stärkung
der Bundesstaat.en auf Kosten Athens bedeutete j und er glaubt
daher, dass es mit del' Umgestaltung des Bundes hauptsächlich
auf den Gewinn Thebens abgesehen war nnd dessen Eintritt die
Umformung bedingteIl, Nach alle dem erscheint es allerdings
merkwürdig, wenn Zingerle diese den Athenern angeblioh duroh
äussere Umstände aufgenöthigte Haltung als einen Meisterzug
kluger, zielbewusster Politik bezeiohnet (S. 362) 8.' Aber wh­
brauchen gar nioht an seiner Ansohauung festzuhaltenj aus dem
Obigen wird wohl hervorgehen, welohe Vorlheile Athen durch
die neue Organisation in die Hand bekam. An die Stelle eines
Verhältnisses von losen Verträgen {trt TOl~ {(JotS; Kat 0J10l0U;;,
bei welohen Athen auf den guten Willen jedes Verbündeten mehr
oder weniger angewiesen war, tl'at eine feste Vereinigung, welohe
duroh die Besohlüsse der Mehrheit, die für jeden, auch den dis­
sentirenden Theilnehmer bindend waren, das Verhalten des Ein~

zeInen bestimmtej duroh das Synedrion konnte Athen auf wider­
spenstige Mitglieder drüoke1l4, die in der Erfüllung ihrer Pflichten
säumig waren und wie eil mit der Behandlung abgefallener Sym~
maohen stand, lehrt das P'.lephisma über Keoll. Anderseitll hatte
Athen keinen Vertl'eter in dem Bundesrath und es kam daher

1 Eranos Vindob, 359ff.
2 Anders beurtheilt Holm die Neubildung (Grieoh. Gesoh. 3,91»,
a Auoh was S. 361 über den Passus in CIA. II 17 t'lrl 'tOl<;] aö-

Tol<; ot<;'Ir€P X10l Kai 011ßalOl Kai ol dAAOt <fli/l/laXOI und über die
zwei Phasen in der Entwicklung des Bundesrechts gesagt wird, ist mehr
in .den Text der Insohrift hineingeheimnisst als aus ihr ge.folgert.

,4 Dass das Synedrion dem Vorort nieht so gefll.hrlioh war, wie
Zingerle voraussetzt, dafür kann man eine Stelle des Thucydides an­
führen, die sich zwar auf den ersten Bund bezieht, aber ebenso fii.r den
zweiten gilt, III 10, I}: dMva'tot b€. OVT€<; l(a9' ~v Y€VO/l€VOI bUl 'lrO-'
AUlVllq>{av c1/luv€cr911t ot EU/lIlClXOl (ellouAwel1l1av 'lrAT}V iJlJUlV I(ai Xiwv).
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nie in die Lage, von der Majorität der Symm8.chen tiberstimmt
zu werden; gerade in dem Mangel einer Theilnabme an dem Sy-
nedrion seine Stärke 1,

Nun enthält allerdings der Eid der Athener in dem BUnd­
niss mit Korkyra den Passus Z. 20 ff. Kal 1tepl 1tOAE~OU Kal elp1l­
VTl«; 1tpa~w KlX96n liv TlfI 1tA~aEl TWV lJu~~axUJv bOKij' KlXt TaA;'<!
1tOl~lJUJ KlXTll [Ta b]6T~lXTlX TWV lJU~~aXUJv,eine Bestimmung,
die besonders· Hoeck 2 und Lenz s, welche übrigens den zweiten
Satz noch nicht kannten, urgirt haben, um ihre Ansicht von. einer
grösseren Machtvollkommenheit des Synedrion, als gewöhnlich

1 Die jüngst von WiIamowitz (Aristoteles und Athen I 202 29)

aufgestellte Ansioht, dass wenigstens in der ersten Zeit des Seebundes
auch Athen in dem Synedrion vertreten gewesen ist nur geeignet,
die bisher klare Anschauung zu verwirren. Sie geht schon darum fehl,
weil sie sich auf den in Demosthenes' Timocratea eingelegten Richter­
eid stützt, der nachweislich, sei es als Ganzes, sei es in wichtigen Thei­
len gef'alscht,istj dass dies speciell für den von WiIamowitz angezo­
genen Passus gilt, ist schon daraus zu erkennen, dass es bisher Nie­
mandem, auoh nioht der missglüokten Vertheidigung von W. Hofmann
De iura!ldi apud Athenienses formulis S.14ff. nnd noch weniger Wila­
mowitz selbst gelungen ist, aus diesen Worten einen erträglichen Sinn
herauszubringen. Was sich der Fälscher dabei gedacht hat, ist im
Grunde genommen für uns gleichgültig; aber auch wenn wir uns die
undankbare Muhe geben, dem was er meinte nachzuspüren, so muss
<luv€bpot hier durchaus nicht Mitglieder des Bundesraths bedeuten, son­
dern es können ganz gut damit die Gesandten zu den allgemein helle­
nisohen Congressen gemeint sein, dass aUvEOptOV in dieser Art häufig
verwendet wurde, ist jedem Leser Xenophons bekannt. Mit der An­
nahme von Wilamowitz ist aber absolut nioht zu vereinbaren, was wir
iiber den Verkehr zwischen den Organen des attischen Volkes und den
Bundesgenossen wissen und zwar nicht bloss ftir die spätere Zeit, son­
dern auoh aus den ersten Jahren des Bundes. In CIA. Ir 17, Z. 37ff.
57/8. 60. 62 werden die beigen Factoren, aus denen der Bund zusam­
mengesetzt ist, einander entgegengestellt; in dem Bündniss mit Kor­
kyra wird von den Beschlilssen des Bundesrathes gesprochen als von
denjenigen des 1TAf)GO\; 'LWV O'ullllaxwv und die Athener getrennt er­
wähnt [Z. 13/4. 32/3). Schon hier findet sich, dass für Synedrion ein­
fach gesetzt ist Ol O'UI11.tll.XOl, was im ~€ATfov apX(l.I()7I.. 1888, S. 174,
dann CIA. II 51 und SIG.;S3 wiederkehrt. Das sind die sioheren That­
sachen der Ueberlieferung, VOll welohen auszugehen ist; ob es noth­
wendig war, sie duroh eine 'blendende' Hypothese auf den Kopf zu
stellen, überlasse ioh dem Udheil der Unbefangenen.

2 Jahrb. f. kl. Philol. 117, 477,
~ ll-. /.I. O. 25ft'.
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angenommen wird, zu stützen. I Es ist nioht abzustreiten, dass
man es da mit einem Grundsatz des Bundesreohts zu thun hat;
denn er kehrt in etwas veränderter Fassung in dem Decret über
die Aufnahme der Akarnanen usw. wieder (in dem neugefundenen
Fragment, Z. t"9 ff. TIpaX8EVTwV b€ TOlh[wv ToD AOlTIoD KUPIOV
EiVal 0] Tl (Xv bOElJ Tlfl K01Vlfl). Aber man darf sich über dessen
Tragweite auch keiner allzugrossen Täusohung hingehen. Wie
siob die Saohe in der Praxis gestaltete, das sehen wir d1iutlich
an denjenigen Fällen, wo auf einen bestimmten Anlass die ge­
sohäftliohen Beziehungen zwisohen dem attisohen Demos und dem
Bundes-Synedrion und die Ingerenz des Letzteren aus der Ueber­
lieferung zu erkennen sind. Das ausgesproohene Princip begrttn­
dete kein Recht der Bundesgenossen, weil den Letzteren jegliohes
Mittel fehlte, um ein solches Reoht geltend zu machen; es be­
deutet niohts mehr als eine Selbstverpflichtung der Athener, die
aDer nur darauf hinausgelaufen sein kann, ~ie Wünsohe der Bun­
desgenossen zu berüoksichtigen. Sioherlich werden sie in den
wiohtigen Fragen, die sioh auf die bundesgenössiscbe Politik be­
zogen, besonders was Krieg und Frieden betrifft, den Ansiohten
des Synedrion nicht entgegengebandelt haben. Um aber diesen
Grundsatz in jedem wie immer gestalteten Falle in Wirkliohkeit
umzusetzen, dazu hätte das Synedrion eine Executive gebrauoht,
die ihm eben abging; die Exeoutive des Bundes war im Besitze
des Vororts, d. h. des attisohen Demos und dieser konnte sie,
wie jede. andere politische Thätigkeit, nur durch die BesohHisse
seiner Gemeindeversammlung ausüben. Dem Demos aber vor­
zuschreiben, sich in gewissen Sachen imperativ der Entsoheidung
des Synedrion zu fUgen, war unmöglich, da dies eine Verkürzung
seiner Souveränetät, ein Bruch des attischen Staatsrechts gewesen
wäre, und zugleioh praktisoh undurohfiihrbar, da, wie gesagt, die
Bundesgenossen kein äusseres Mittel besassen, der atbenischen
Ekklesie ihren Willen aufzulegen 1. Gerade in diesem Punkte
erkennt man am Deutlichsten den gewaltigen Unterschied zwischen
der Stellung des Vororts und der Symmachen; während einer
der Letzteren bei Ausseraohtlassung seiner Pfiich~en die ge­
sammte Macht AthellS und des Bundes gegen sioh hatte, konnte

1 Damit glaube ich die Ursachen, welche zu der Stellung des
Synedrion im Organismus des Bundes fllhrten, besser dargelegt zu
haben, als Busolt, Zweiter attischer Bund S. 692 und Hahn, Jahrb, f.
kl. Philol. llJ, 453 es versuchten.
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Athen selbst duroh kein legales Mittel zur Unt,erordl1ung unter
den Willen des Bundes gezwungen werden. Freilioh musste
dieses Verhältniss, wenn der Vorort nioht mit der grÖBsten Ge­
wissenhaftigkeit die ihm gezogenen Schranken b~obachtete, dem­
jenigen Ausgang zutreiben, zu dem eil in der That geIlihrt hat,
dem Abrall der Bundesgenossen, wie er sich in dem sogenannten
Bundesgenossenkrieg vollzog. Die Verfassung des zweiten atti­
sohen "Bundes war eben ein Compromiss zwischen unvereinbaren
Elementen, das auf die Dauer nioht vorhalten konnte und. von
dem man sioh nur wundern muss, dass es überhaupt so langen
Bestand hatte. .

Es ist daher von dem Standpunltte der staatsrechtlichen
Formulirung aus nicht richtig, wenn man, wie es öfter geschieht,
sagt, es sei durch die Bundesverfassung (um bei diesem nicht
ganz korrekten Ausdruok zu bleiben) dem Synedrion eine (be­
rathende' Thätigkeit, eingeräumt worden 1. Dass das Bnndesrecnt
sioh ganz anders darüber äusserte, erfahren wir aus dem Bünd­
niss mit Korkyraj es ist aber schon oben dargelegt worden,
welche Umstände es bewirkten, dass praktisoh die Stellung des
Syned1'ion auf dasselbe hinauslief. Am ehesten wird man der
Definition beistimmen, welohe Busolt jetzt von dessen Funktionen
gibt2 ; es hatte in Bundesangelegenheiten eine der Hauptsache
nach mit dem attisohen Rathe cononrrirende und mit ihm gleich­
artige Competenz 3. Nur ist natürlich festzuhalten, dass diese
Competenz nicht auf ganz bestimmte Fälle zugeschnitten, sondern
absiohtlich nioht scharf umgrenzt war 4 ; dies beweist schon die

1 So früher Busolt, Zweiter att. Bnnd S. 689 ff.; Gilbert, Griech.
Staatsalterth.2 1, 496.

2 Grieoh. Staatsalterthümer:l 334.
3 Aehnlich Holm, Griech. Gesch. 3, 9G.
4. Betont von Hartel, Demosth. Stud.2, 47. Am ärgsten hat

in dieser Hinsicht E. Lenz gesündigt, der die merkwürdig vorkünstelte
Ansicht aufstellte (vgl. das Ergebnills S. (8), dass zwischen der Corn-

des Synedrion in Be2iug auf Krieg und Frieden und in Bezug
auf Bündniss~erträge ein Unterschied obgewaltet habe, dass es in erster
Beziehung entscheidenden Einfluss, was Bündnisse anlangt, nur eine
berathende Tbätigkeit ausgeübt habe. Eine. Trennung dieser beiden
politischen Acte ist nach antiker Auffassung ein Unding und wird
durch den nun gesicherten Text des Eides in dem Bündnis8 mit Kor-

widerlegt. Im Einzelnen hat' sich gegen die Aufstellungen von
Lenz A. Höck gewendet, Jahrb. f. kI. Philol. 121, 515ff.
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Formel t«ll TaAAa 1ToulO"w KaTa !Ta. MTllaTa TW\I O"UIlI..UXXW\I nach
der unmittelbar voraufgehenden Berührung des Votums der Bun­
desgenossen bei Krieg und Frieden, welches der Natur der Saohe
nach in erster Linie in Betracht kam. Dass die Thätigkeit des
Synedrion am ehesten bei der Mitwirkung an Staatsverträgen,
welche den Bund' tangirten, beobachtet werden kann 1, ist zum
guten Thei! in der Art der uns zu Gebote stehenden Ueberliefe­
rung begründet. Unter FeBthaltung des von BUBolt aufgestellten
Gesichtspunktes ergeben sich für den Verkehr zwischen Synedrion
und attischem Demos nach den Regeln des attischen Staatsrechts
folgende Eventualitäten 2, in welche sich die erhaltenen l<~älle

ohne Mühe einordnen lassen: der Rath und das Synedl'ion leiten
beide über die8elbe Angelegenheit ihre Anträge an die Ekklesie,
doch kann eine der beiden Körpersohaften ganz oder zu Gunsten
der anderen auf den ihr zustehenden Vorschlag verziohten; ge­
schieht dies nicht, so ist es wieder möglioh, dass die beidersei­
tigen Anträge mit einander übereinstimmen oder einander wider­
spreohen. Die letzte Entscheidung hat wie immer die Ekklesie.
Ebenso entsprioht es einem der bekanntesten Grundsätze des atti­
schen Rechts, daas der Rath das Medium darstellt, durch welcheIl
wie aUe Anträge überhaupt auch diejenigen paseiren, die das
Synedrion an die Volksversammlung richtete s; ausgenommen
wenn die Bule zu Gnnsten des Bundesrathes auf die Al1sübuilg
ihres Vorschlagsrechtes verzichtete, denn dann geht das Gutachten
des Synedrion direkt an die Ekklesie 4• Die beste Illustration
des letzteren Falles liefert die Inschrift CU. II eine Ur­
kunde, die viel behandelt wurde, für deren Verstänqniss jedooh
die vielen Disoussionen eher verwirrend als aufklärend gewirkt
haben. Grundlegend sind und bleiben die Bemerkungen Köh­
lers 5, welche den Anstoss zu der wiederholten Betraohtung des
Aktenstüekes gaben; er hat nur in einem Punkte geirrt, das8 er

1 Bartel, Demosth. Stud. 2, 78.
2 Im Allgemeinen Gilbert, Grieohisohe StaatsalterthUmer2 1, 496 ff.
a Köhler, Ath. Mitlheil. 1, 198; Bartel, Demosth. Stud. 2, 77.

Doch wird das Synedrion wohl immer zur Vertheidigung seiner Dog­
men in die Ekklesie eingeführt worden sein, vgl. CIA. 11 51 unfl
Aeschines 1l'€pl mXpa'ltpEoß'. § 86.

4, Es ist nioht einzusehen, warnn) Gilbert, Grieoh. Staatsalterth. 2

1, 497 in diesem Geschäftsgang etwas von der gewöhnlichen Regel
Abweiohendes findet.

/; Ath. Mittheil. I 18. 19.
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eine Trennung von schriftlichen und mündlichen Aufträgen, welche
Dionys seinen Gesandten an das athenische Volk mitgab, annahm l •

In allem Uebrigen ist aber an seinen Ansiohten unbedingt fest~

zuhalten, vor allem darin, dass in Bezug auf die Vorschläge,
welche Dionys übel' den Frieden maohte, das Gutachten des Sy­
nedrion das Probuleuma des Rathes vertreten sollte (Z. 6 ff.
bebe6xem Til]t ßOUAi\I' 1tEpl MEV TWV lpa[M]Ma[TWV liIv (!1tE]V\jJEV
lnovuO"lo~ [TflJ~ o[tKJoboll[iu~ TOU VE]W Kal Tfl~ dpiI[v]l1~ TOU~

O"u[IJ]IlIi[xou~ Ml/AJa E.EEVE[T]KE['iV d<;] Tav bflllOV, [a Tl UV
UUTO]'i<;; ßOUhEu[o]ll[e]vOl[<.; b]oKfjl &pl[O"TOV Etva]I)2; der Rath
besohränkte sich darauf, seinerseits die Z. 15 ff. enthaltenen Aus­
zeichnungen (Lob, Bekränzung, Bürgerrecht) bei dem Volke zu
beantragen 8. In höchstem Masse ist es ferner wahrscheinlloh 4,
dass noch in derselben Ekklesie, in welcher CIA. II 51 zu Stande
kam, ein anderer uns nicht erhaltener Volksbesohluss gefasst
wurde, weloher die Vorsohläge des Synedrion zur Grundlage hatte
(es ist dies zu folgern aus Z. 12 ff. 1tpO~aTaT€iv bE T[OU~]

lIPEO"ßE[IC\; €1~ TOVJ billlOV et[C;;] T~V 1tPWT[I'jV] E.KKh[IlO"iav 1tpO~­

K]ahrEO"]avT[a]<;; TOU<; [O"uIlIlJliX[0]u<; [TOU~ 1tpoeb]pou<;; [K]Ut
XP[TJ]llaT[i]l:[€1]v [1t]€pl WV [hE10UO"tV, wo rrpwTll €KKhllO"ia wie
immer von der Sitzung des Rathes aus verstanden werden muss).
Denn dass die heiden Urkunden CIA. II 51 und 52 zusammen­
gehören, was ein ernstliches Argument dagegen bilden wurde,
ist zwar öfter behauptet 5, aber dUl'chaus nicht bewiesen worden.
Das Gegentheil, nämlich dass das Synedrion zwar nicht direkte
zu Gnnsten des Rathes, sondern überhaupt darauf verziohtet einen

1 In diesem Punkte ist er von Hartel, Demosth. Stud. 2, 49. 60
berichtigt worden. Deber die Formel 1!Epi WV AE'(Et 0 OE!Va (A-ErOUOIV
oi bE'iVEt;) s. Rhein. Mus. 45, 290. 292. 298.

II Gegen Hartei, Demosth. Stnd. 2, 77 und Lenz S. 33.
S Gegen diese Scheidung hat sich HarteI, Demosth. Stud. 2, 56

(Note) ausgesproohen; allein später nahm er eine ähnliche Gliederung
an (Studien über att. Staatsrecht S. 248), freilich in seiner Weise.

<I Anders Hartei, Demosth. Stud. 2, 50 und Lenz 33ft'.; auch
Höck, Jahrb. f. klass. Philol. 127, 519.

5 Von Hat·tel, Studien iiber attisches Staatsreoht S. 106 ft'. (in
vorsichtiger Weise); dagegen hat sich Lenz S.31f. 42f. über die bei·
den Inschriften eiuen ganzen ltoman zurechtgozimmert. Hock, der
sonst Lenzens Ansicht mit gesnnder Kritik beurtheilt (Jahrh. f. kl. Phil.
127, 516ft'.), hat sich durch ihn zu einer ähnlichen Anschauung ver·
führen lassen.
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materiellen Antrag zu stellen 1, ersehen wir aus einem Passus
in dem Dogma der Symmachen, welohes den Verhandlungen über
den philokr!tteisohen Frieclen voraufging (Aeschines rrept rrapa­
rrpe<1ßEla~ § 60: Ö Tt b' av ßouAeU<1TJTat Ö bfjj.lo~, TOOT' €lvat
KOlVOV bOTf.,lll TWV <1Uj.ll-HlXWV). Endlich habe ioh bereits die
Möglichkeit berührt, dass Rath und Synechion parallele Vor­
sohläge einbraohten; ein Zeugniss dafür besitzen wir an der Ur­
kunde CIA. II 57b 811lloge 83 (Z. 12:ff. ~rretbTi b]E 0\ <1uj.l­
Ilaxot bOTIla E1<;;nVEtYKaV ei~ [T~V ßOUAfJV, b]eXE<19al TTiv <1ull­
Imx{av Ka9a ~rrayyeA[AOVTat 0\ ' Ap)KUbE~ Kat'AxatOt Kat'HAE10l
Kat <t>AE(tllcrtOt, Kat tl ßOJUAf] rrpoößOUAEU<1eV KaTa TaUTU) ,
naoh welcher damals die von beiden Seiten stammenden Anträge
sich deokten 2. Für die entgegengesetzte Eventualität, dass die
Propositionen der beiden Körpersohaften mit einander im Wider­
spruoh waren, sind die Verhandlungen über den philoltrateischen
Frieden ungemein lehrreiob. lob darf die Ergebnisse der letzten
Forsohungen über diesen gesobiohtlicllen Vorgang als bekannt
voraussetzen; auoh der Satz, dass die bei.den von Aesohines (rrEpl
mxparrpE<1ße1al; § 60 und Otesipk. §. 69. 70) mitgetbeilten My­
!.laTa der Symmaohen nioht mit einander zu identifioiren sind,
dUrfte jet.zt wobl allgemein anerkannt sein B. Das erete, der Zeit
naoh frühere Dogma (Aeschines rrept mxparrpe<1ße[al; § 60) be­
zieht sioh auf das bereits angenommene, von Demosthenes her­
riihrende Psephisma4 (bei Aesoh. Otesipk. § 67) und wurde in der
am 8. Elaphebolion des Jahres 01. 108, 2 abgehaltenen Volks­
versammlung verhandelt; gegen die Vorsohlä.ge des Synedrion
wendete sich Demosthenes mit seinem weiteren, von Aesobines
1T€p\ mXpaTrpE<1ß. § 61 mitgetheilten Antrag 5 und letzterer wurde
in der genannten Ekklesie zum Besohluss erhoben. Obwohl nun

\

das Synedrion mit seiner Meinung unterlegen war, snohte es dooh

1 Hartel, Demosth. Stud. 2, 82; Höck, J ahrb. f. kL Philol.
127, 519.

II Dazn Koepler, Ath. Mittheil. 1, 198 und Hartel, Demostb.
Stml. 2, 77.

8 Z.uerst von Böhneoke, Forsohungen auf dem Ge-
biete der att. Redner I 391. 392 mit Hervorhebung der meisten in
Betracht kommenden Momente, dann ausführlich bewiesen von Höck,
Hermes XIV 121ff. Anders noch Schaefer, Demosth. u. s. Z.ll 2,217 ff.

4; Cf. Hartel, Demosth. Stud. 2, 82. 83.
u Ueber dessen Inhalt Hartel 1. 1. 2, 33ff. 39ff.
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seine auf Vereitlung eines Bündnisses. mit Philipp abzielenden
Absichten in anderer Form durchzllBetzen (TiPWTOV IJEV Tap
€Tpawav UnE!> ElpnVllc; ulJiic; lJovov ßouAEuO"aaeal) und diesen
Zweck vel'folgte ein zweites Dogma (Aeschines Otesip1t. § 69. 70),
über welches am 18. und 19. Elaphebolion berathen wurde. Ihm
stellte Philokrates seinen Entwurf entgegen 1, welcher schliess­
lich auch zur Annahme gelangte. FUr unsere Auffassung ist es
am Wichtigsten, dass die beiden, gegen die Dogmen des Syne­
drion gerichteten Anträge probuleumatisch waren d. h. aus der
Mitte des Rathes stammten und in dessen Namen an die Volks­
versammlung gebracht wurden; denn nicht bloss Demosthenes,
sondern auch Philokrates war im Jahre 01. 108, 2 Mitglied des
Rathes 2. Die Ekklesie hatte also inähnUchen Fällen die freie
Wahl zwischen den Vorschlägen, die von der einen und der an­
deren Seite gemacht wnrden - sie konnte auch beide ablehnen;
jedesfalls lag aber die endgültige Entscheidung an ihr, sie war
die. letzte Instanz, deren Beschluss, wie immer er ausfallen mochte,
sich dann die Bundesgenossen unterordneten. Dies siellt man am
besten daraus, dass das Synedrion, obwohl sein Dogma verworfen
worden war, den Eid auf den Frieden des Philokrates leistete
(Aesohines Otes. § 74). Die von Höck ausgesproohene AnsichtS,
dass das Synedrion den Vertrag nachträglich, in der Zwisohenzeit
bis zu der Besohwörung, genehmigt habe, kann nioht den Schatten
eines Beweises fUr sieh beanspruohen' und ist im Widerstreit zu
cle1ll attischen Staatsreoht, welchem derlei naohträgliohe Bestäti­
gungen ganz unbekannt sind. J?s wird die Stellung, welohe das
Synedrion in dieser Beziehung einnahm, auell vor dem Bundes­
genossenkrieg rechtlich keine andere gewesen sein als die aus
clen Verhandlungen des Jahres 346 bekannte; freilioh dUrfte Atllen
in früherer Zeit sieh den Wtimmben der Bundesgenossen entgegen­
kommender erwiesen haben als damals.

Prag. Heinrich Swoboda.

1 Reconstrnirt von Hartel 88. 89.
11 Hartel a. a. O. 2, 24. 99. 100, Schäfer Detnosthenee 11 11 225.

lIeber Demosthenes auch Hartel 38.
11 Hermes 14, 128 und Jahrb. f. kl. Philol. 117, 476. 478. An­

genommen VOll Lenz S. GO.
4 Vgl. auch Gilbert, Grieoh. Staatsaltertbümer 2 1, 496.




